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Regionaler Planungsverband Würzburg

Niederschrift über die
Sitzung des Planungsausschusses

 im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Main-Spessart in Karlstadt
_________________________________________________________

Sitzungsdatum: Dienstag, den 05.07.2016
Beginn: 09:05 Uhr
Ende: 10:30 Uhr

Anwesend:
Verbandsvorsitzender
Landrat Thomas Schiebel

Planungsausschussmitglieder
2. Bürgermeister Dr. Adolf Bauer
Landrätin Tamara Bischof
Stadtrat Udo Feldinger
Stadtrat Patrick Friedl 9.10 Uhr
Bürgermeister Dr. Wieland Gsell
Bürgermeister Erich Hegwein
Bürgermeister Andreas Hoßmann
Bürgermeister Uwe Klüpfel
Bürgermeister/Kreisrat Dr. Werner Knaier 9.13 Uhr
Bürgermeister/Kreisrat Burkard Losert
Bürgermeister Josef Mend
Landrat Eberhard Nuß
Stadtrat Wolfgang Scheller
Kreisrat Manfred Stamm
Bürgermeister Klaus Thoma
Kreisrätin Heidi Wright, MdB a.D.

Planungsauschussvertreter
Leiter Fachabteilung Stadtentwicklung Heri-
bert Düthmann

Vertretung für Stadtbaurat Prof. Christian
Baumgart

Bürgermeister Volker Faulhaber Vertretung für Bgm. Peter Stichler
Kreisrat Eberhard Götz Vertretung für KR Volkmar Halbleib, MdL
Umweltreferent Wolfgang Kleiner Vertretung für OB Christian Schuchardt
Kreisrätin Brigitte Riedmann Vertretung für Bgm. Peter Franz
Bürgermeisterin Anna Stolz Vertretung für Bgm. Dieter Schneider

von der Verwaltung
Geschäftsführerin Andrea Füller
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Regierung von Unterfranken - Höhere Landesplanungsbehörde
RD Oliver Weidlich, Leiter des SG 24 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung
Dipl.-Ing. Brigitte Ziegra-Schwärzer, Regionsbeauftragte für die Region Würzburg

Presse
Karlheinz Haase, Main-Post
Sylvia Schubart-Arand, Main-Echo / Bayer. Rundfunk

zahlreiche Zuhörer

Abwesend:
Planungsausschussmitglieder
Stadtbaurat Prof. Christian Baumgart Entschuldigt
Bürgermeister/Kreisrat Peter Franz Entschuldigt
Kreisrat Volkmar Halbleib, MdL Entschuldigt
Bürgermeister Dieter Schneider Entschuldigt
Oberbürgermeister Christian Schuchardt Entschuldigt
Bürgermeister Peter Stichler Entschuldigt
Bürgermeister Martin Umscheid Entschuldigt
Kreisrat Freiherr Heinrich von Zobel Unentschuldigt

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016

2. Fortschreibung des Regionalplans, Kapitel B X 5 "Erneuerbare Energien", Ab-
schnitt 5.1 "Windkraftnutzung": Ausweisung von Ausschluss-, Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten für Windkraftnutzung
Vorstellung, Auswertung des 2. Anhörungsverfahrens, Beratung und Beschlussfas-
sung

3. Bericht zum Fortschreibungsbedarf des Regionalplans - auch im Hinblick auf die
Anpassung an das Landesentwicklungsprogramm LEP 2013

4. Sonstiges

Der Verbandsvorsitzende, Landrat Thomas Schiebel, begrüßt die Anwesenden, verliest

die Namen der entschuldigten PA-Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums

fest. Die Einladung mit Tagesordnung wurde den Mitgliedern mit Schreiben vom 13.06.2016

rechtzeitig zugesandt. Gegen die Tagesordnung erheben sich keine Bedenken.
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TOP 1
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung liegen den Planungsausschussmitgliedern vor.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss:

„HAUSHALTSSATZUNG

des Regionalen Planungsverbandes Würzburg für das Haushaltsjahr 2016.

Auf Grund des Art. 56 ff LKrO i.V. m. Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 KommZG sowie §§ 18 und
19 der Verbandssatzung erlässt der Regionale Planungsverband Würzburg folgende

HAUSHALTSSATZUNG

                                                              § 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016  wird hiermit
festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

                                                        in den Einnahmen und
                                                        Ausgaben mit                         68.006,00 €

ab.

                                                              § 2
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen.

                                                              § 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

                                                              § 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird auf 10.000,-- € festgesetzt.

                                                              § 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.“

22 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen
Bgm. Dr. Knaier fehlt.
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TOP 2
Fortschreibung des Regionalplans, Kapitel B X 5 "Erneuerbare Energien", Abschnitt
5.1 "Windkraftnutzung": Ausweisung von Ausschluss-, Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten für Windkraftnutzung
Vorstellung, Auswertung des 2. Anhörungsverfahrens, Beratung und Beschlussfas-
sung

Wie der Verbandsvorsitzende berichtet, soll heute mit dem Beschluss zur Änderung des

Regionalplans „Windkraftnutzung“ ein langer Planungsprozess abgeschlossen werden.

Aufbauend auf den konzeptionellen Anfängen in 2008 hatte der Planungsausschuss am

15.10.2013 das erste Planungskonzept für die Regionalplanfortschreibung Windkraftnutzung

beschlossen und mittlerweile in zwei umfassende Anhörungen gebracht. Der auf diese Wei-

se entstandene Erstentwurf sah für die Region die Ausweisung von ca. 6.600 ha als Vor-

rang- und ca. 3.100 ha als Vorbehaltsgebiete für WKA vor. Mit insgesamt ca. 9.500 ha ergab

sich eine Positivfläche für Windkraftnutzung von ca. 1,8 % der Regionsfläche.

Konzeptionelle Dynamik und Nachsteuerungsbedarf – u.a. Berücksichtigung aktueller Vor-

gaben und Hinweise, Anpassung an Rechtsprechung, Einbeziehung der 10 H-Regelung in

die planerischen Überlegungen - prägten den Planungsprozess im Regionalen Planungsver-

band (RPV). Fortlaufende Abstimmungs- und Entscheidungsvorgänge – über fast 3 Jahre

hinweg – waren notwendig, um alle relevanten Belange zu koordinieren.

Mit Einführung der 10 H-Regelung im November 2014 war der RPV gefordert die Abwä-

gungsprozesse, die zur Festlegung der Ausschlussgebiete insbesondere in den siedlungs-

fernen Bereichen geführt haben, zu überprüfen. Dies führte zu geringfügigen Änderungen im

Kriterienkatalog und den Gebietsfestlegungen. Die grundsätzliche Zielstellung, einen sub-

stanziellen Beitrag für die Nutzung der Windkraft unter gleichzeitiger Freihaltung empfindli-

cher Landschaftsräume zu schaffen, wurde weiter verfolgt.

Das 2. Anhörungsverfahren hat deutlich gemacht, dass ohne Akzeptanz vor Ort in der Ge-

meinde die Realisierung der Planung deutlich erschwert wird. Aufgrund der 10 H-Regelung

hat sich parallel zur Regionalplanung zwischenzeitlich in vielen Gemeinden eine örtliche Dy-

namik entwickelt. So lehnen einzelne Kommunen nunmehr die regionalen Vorrang- und Vor-

behaltsgebiete, die in enger kommunaler Abstimmung entstanden waren, ab, da seitens der

Bevölkerung größere Mindestabstände gefordert werden. Andere Gemeinden dagegen se-

hen eine Konkretisierung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete vor und schaffen durch einen

entsprechenden Bebauungsplan mit geringerem Abstand als 10 H Baurecht.

Die Entscheidung über eine Windkraftsteuerung in der Region Würzburg liegt beim Regiona-

len Planungsausschuss - und damit in den Händen der Landkreise und Gemeinden. Bei den

heutigen Beschlüssen sollte aber nicht die Planungshoheit der Gemeinden, sondern deren
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Aufgabe als Träger der Regionalplanung und damit der gesamtregionalen Verantwortung

zum Tragen kommen.

Kommunalen oder individuellen Interessen (bspw. bezüglich größerer Siedlungsabstände)

könne man nicht willkürlich nachkommen, da es sich bei dem regionalen Windkraftkonzept

um ein schlüssiges Gesamtkonzept handeln muss. Die Festlegungen im Fortschreibungs-

entwurf gründen sich auf die regionsweit einheitliche Handhabung des Kriterienkatalogs (u.a.

Siedlungsabstände) und die fachbehördliche Flächenbewertung. So wird - innerhalb unseres

Spielraumes - Planungs- und Rechtssicherheit geschaffen.

Ein grundsätzlicher Konflikt zeigte sich hier z.B. im Wunsch einiger Gemeinden, Flächen

auch in LSG für WKA zur Verfügung zu stellen, obwohl diese als flächiges Ausschlusskriteri-

um beschlossen worden sind.

Durch die 10 H-Regelung wird allen kommunalen Interessen bezüglich größerer Siedlungs-

abstände Rechnung getragen. Das ist immer wieder wichtig zu erklären. Der Regionalplan

widerspricht nicht der 10-H Regelung. Sondern er lenkt die Möglichkeit der Gemeinden von

der 10-H-Regelung abzuweichen, auf die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete. Dort, wo die

Windkraft ausgeschlossen wird, ist sie TABU, was auch zu einer Befriedung beiträgt. Die

größte Steuerungsfunktion besitzt der Regionalplan demnach für die Festlegung des Aus-

schlusses, damit bliebe auch für die Region Würzburg mit einem (verbindlichen) Regional-

plan das verfolgte Ziel der räumlichen Steuerung und des bewussten Freihaltens bestimmter

besonders wertvoller Landschaftsteile erhalten.

Es ist wohl unbestritten, dass sich die Energiewende für den RPV als eine der größten und

langfristig anspruchsvollsten Herausforderungen darstellt. Auch wenn der anfängliche En-

thusiasmus, mit der die Energiewende vorangetrieben wurde, einer gewissen Ernüchterung

gewichen ist, hat der RPV gut daran getan, mit Augenmaß und auch schon vor dem Ereignis

in Fukushima begonnen, die Windkraftnutzung vernünftig räumlich zu steuern. Mit 124 Anla-

gen leistet die Region Würzburg einen ordentlichen Beitrag zur Energiewende Das ist auch

in der Kulturlandschaft sichtbar. Aber durch ein ausgewogenes Konzept wird nicht wertvoller

Raum geopfert, sondern ein vernünftig abgewogener Ausgleich berechtigter Interessen von

Energieversorgung, Natur, Landschaft und Bevölkerung geschaffen.

Der Verbandsvorsitzende bittet das Gremium diesem Plan zuzustimmen.

Vortrag von Frau Ziegra-Schwärzer – siehe Anlage
Dem Vorschlag des Verbandsvorsitzenden folgend, erläutert Frau Ziegra-Schwärzer jeweils

kurz die Anhörungsergebnisse entsprechend den vorliegenden Beschlussvorschlägen. Diese

führen im Wesentlichen zu ergänzenden Hinweisen im Umweltbericht oder in der Begrün-

dung, aber nicht zu Änderungen der Gebietsfestlegungen. Von wesentlicher Bedeutung sind
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drei Änderungen der Gebietsfestlegungen (Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete), die eingehend

erläutert werden (s. Präsentation Anlage) und zu denen folgende Beschlüsse gefasst wer-

den:

Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“

Beschluss: 4.8.3

„Das Vorranggebiet „WK 8 „Südlich Retzstadt“ ist aufgrund entgegenstehender Rohstoffbe-

lange im Bereich östlich der Hochspannungsleitung auf ein Vorbehaltsgebiet herabzustufen:

- Vorbehaltsgebiet WK 8a „Südöstlich Retzstadt“

Begrenzt wird das Vorbehaltsgebiet in Richtung Süden von dem rechtskräftig ausgewiese-

nen Sondergebiet für Windkraftnutzung (5. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Retz-

stadt), das weiterhin als Vorranggebiet im Regionalplanentwurf festgelegt ist.

Die Datenblätter im Umweltbericht sind um folgenden Hinweise zu ergänzen:

- Wegen der exponierten Lage ist eine negative Kulissenwirkung zum Ensemble Thün-

gersheim (E-6-79-194-1) mit dem landschaftsprägenden Denkmal Pfarrkirche (D-6-79-

194-2) nicht gänzlich auszuschließen (Fernwirkung). Im Hinblick auf die Gesamtwirkung

ist die erhebliche Vorprägung durch 10 WKA zu berücksichtigen. Auch werden WKA nur

im Hintergrund wahrnehmbar sein (Abstand > 2.400 m); eine Kulissenwirkung liegt nur

für bestimmte Blickrichtungen vor. Von vielen Positionen aus sind Sichtbeziehungen auf

das Ensemble Thüngersheim mit der Pfarrkirche weiterhin ohne Einschränkungen gege-

ben. Sichtbarkeitsanalysen auf Anlagengenehmigungsebene sollten diesen Aspekt ein-

beziehen.

Die Begründung zu B X 5.1.3 RP 2 (Z) ist um folgende Hinweise zu ergänzen:

- Innerhalb des Vorranggebietes WK 8 „Südlich Retzstadt“ liegt der geschützte Land-

schaftsbestandteil „Steinhöhe“ (harte Tabufläche). Auf Ebene der Genehmigungsplanung

ist sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigung/Zerstörung des geschützten Land-

schaftsbestandteils erfolgt.

- Im Rahmen der Errichtung von Windkraftanlagen (Einzelfallprüfung) im Vorranggebiet

WK 8 „Südlich Retzstadt“ sind Auswirkungen auf den Tatbestand und die Schwere der

Beeinträchtigung und ggf. Sichtbeziehungen zu folgenden Baudenkmälern zu prüfen:

„Ensemble Thüngersheim (E-6-79-194-1) mit dem landschaftsprägenden Denkmal

„Pfarrkirche“ (D-6-79-194-2).
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Die Begründung zu B X 5.1.4 RP 2 (G) ist um folgende Hinweise zu ergänzen:

- Im Rahmen der Errichtung von Windkraftanlagen (Einzelfallprüfung) im Vorbehaltsgebiet

WK 8a „Südöstlich Retzstadt“ sind Auswirkungen auf den Tatbestand und die Schwere

der Beeinträchtigung und ggf. Sichtbeziehungen zu folgenden Baudenkmälern zu prüfen:

„Ensemble Thüngersheim (E-6-79-194-1) mit dem landschaftsprägenden Denkmal

„Pfarrkirche“ (D-6-79-194-2).“

23 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen

Vorbehaltsgebiet WK 24 „Nördlich Gräfendorf“

Beschluss 4.24.3

„Das Vorranggebiet WK 24 „Nördlich Gräfendorf“ ist aufgrund zu berücksichtigender Erho-

lungs- und Fremdenverkehrsbelange um den Bereich des Abstandpuffers von 1.000 m um

das Sondergebiet „Fremdenverkehr Seemühle“ zurückzunehmen und als Ausschlussgebiet

festzulegen.

Das Vorranggebiet wird in einem kleinen Teilbereich reduziert und ist mit 38 ha (vormals 49

ha) weiterhin grundsätzlich für die beabsichtigte Konzentration von WKA geeignet. Der auf-

grund zu berücksichtigender Erholungs- und Fremdenverkehrsbelange reduzierte und als

Ausschlussgebiet festgelegte Bereich umfasst die unteren Hanglagen des Buscherberges

mit einem großflächigen biotopkartierten Extensivgrünland mit begleitenden Hecken im Be-

reich der Röderwiesen. Hier wäre mit erheblichen naturschutzfachlichen Einschränkungen im

Anlagengenehmigungsverfahren zu rechnen. Vor diesem Hintergrund ist nicht von wesentli-

chen neuen Beachtenspflichten oder der Verstärkung bestehender Beachtenspflichten aus-

zugehen: Von einer erneuten Durchführung des Beteiligungsverfahrens kann abgesehen

werden (vgl. Art 16 Nr. 6 Satz 5 BayLplG).

Das Datenblatt im Umweltbericht ist um einen Hinweis auf das östlich angrenzende Habitat

landkreisbedeutsamer Vogelarten (ASK Vögel) zu ergänzen.“

23 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen

Vorbehaltsgebiet WK 43 „Nordwestlich Buchbrunn“

Beschluss 4.38.3

„Der geschützte Landschaftsbestandteil „Hecken- und Baumbestand, Streuobstgarten am

Eichelberg“ ist, entsprechend den Festlegungen im Kriterienkatalog des Planungskonzepts,

flächig, jedoch ohne weitere Schutzabstände (Umgehungsschutzpuffer 200 m), zu behan-
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deln. Daher wird das Vorbehaltsgebiet WK 43 „Nordwestlich Buchbrunn“ entsprechend der

einheitlichen Handhabe angepasst.

Das VBG WK 43 wird in Richtung Osten geringfügig erweitert (ca. 200 m). Begrenzt wird das

VBG WK 43 von dem Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet bzw. dem geplanten Vorranggebiet

Wasserversorgung in Richtung Norden, dem geschützten Landschaftsbestandteil „Hecken-

und Baumbestand, Streuobstgarten am Eichelberg“ bzw. dem Siedlungsabstand von 1.000

m zu Wohnbauflächen in Richtung Osten und Süden.“

23 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen

Der Verbandsvorsitzende bedankt sich ausdrücklich bei Frau Ziegra-Schwärzer und Herrn

Weidlich für die intensive und verantwortungsvolle Arbeit der letzten drei Jahre und regt an,

nachdem nun die Einzelflächen beschlossen wurden, den Gesamtbeschluss zu dieser Regi-

onalplanänderung zu fassen, welcher zügig zur Genehmigung an die Regierung von Unter-

franken vorgelegt werden soll.

Frau Ziegra-Schwärzer weist auf folgende Ergänzungen hin:

- Bei den Militärischen Belangen müssen entsprechend der vorgenommenen Abwägung

folgende Hinweise in die Begründung und in die Beschlussvorlage (BV 2.16.3) nachge-

tragen werden. Diese waren nicht in den zugesandten Beschlussvorlagen, jedoch in der

heutigen Präsentation enthalten:

Die Begründung zu B X 5.1.3 (Z) ist um folgende Hinweise zu ergänzen:

Lage im Interessengebiet des Luftverteidigungsradars Lauda: VRG WK 39 (469,3 m).

Die Begründung zu B X 5.1.4 (G) ist um folgende Hinweise zu ergänzen:

Lage im Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung des Flugplatzes Nie-

derstetten: VBG WK 40 und WK 49.

Lage im Interessengebiet des Luftverteidigungsradars Lauda: VBG WK 38 (495 m) und

WK 40 (495 m).

- Bei den Vorbehaltsgebieten WK 21a und WK 42 muss die Begründung zu B X 5.1.4 (G)

entsprechend der vorgenommenen Abwägung und den bereits eingestellten Hinweisen

im Umweltbericht um folgende Hinweise ergänzt werden (s. Präsentation): „Es bestehen

Hinweise auf Georisiken. Das Vorhandensein hier nichtrisskundiger Grubenbaue (Kalk-

steinbergbau) kann nicht ausgeschlossen werden. Im Einzelfall können daher besondere

bauliche Anforderungen entstehen.“

- Entsprechend der Beschlussvorlage 4.44.3 zum Vorbehaltsgebiet WK 49 „Nordöstlich

Unteraltertheim“ ist in der „Karte 2 b „Siedlung und Versorgung - Windkraftnutzung“ (An-
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hang zur Anlage zu § 1 der Verordnung) noch folgender Passus aufzunehmen: Vorbe-

haltsgebiet mit einer zeitlichen Befristung auf 25 Jahre, d.h. bis zum Jahr 2043.

Die Unterlagen (Änderungsbegründung, Verordnung, Karte 2 b „Siedlung und Versorgung -

Windkraftnutzung“, Begründung, Umweltbericht, Zusammenfassung und Bewertung der Stel-

lungnahmen aus dem 2. Anhörungsverfahren) werden aufgrund der heutigen Beschlüsse

überarbeitet bzw. ergänzt und auf den Endstand gebracht.

Bgm’in Stolz, Arnstein, bedankt sich für die gute Arbeit, sie kann der Fortschreibung jedoch

nicht zustimmen. Sie sieht die Interessen der Stadt Arnstein bezüglich WK 6 „Südwestlich

Binsbach“ und WK 5 bzw. WK 5a „Südöstlich Schwebenried“ nicht ausreichend berücksich-

tigt. Der Verbandsvorsitzende weist darauf hin, in diesem Zusammenhang die regionalpla-

nerischen Interessen vor den kommunalen Interessen zu stellen.

Auch Stadtrat Friedl, Würzburg, bedankt sich für die umfangreiche Arbeit, kann vieles

nachvollziehen und mitgehen. Er war Kläger vor dem Bayer. Verfassungsgerichtshof, dieser

ist ihm inhaltlich in fast allen Punkten gefolgt, jedoch nicht in dem Punkt Wertung „Was ist die

faktische Privilegierung der Windkraft“ in der Begründung und Argumentation. Es fällt ihm

schwer dieses Urteil zu akzeptieren. Zur 10 H-Regelung: Die 10 H-Regelung heißt für ihn die

Bevorzugung der gemeindlichen Planung gegenüber anderen Planungsständen. Das findet

für ihn hier nicht genügend Berücksichtigung und zwar in einem wesentlichen Punkt, nämlich

bezüglich der Festlegung der Mindestabstände von 1.000 m zu Wohnbauflächen und Ge-

mischten Bauflächen, die höher liegen als die lt. dem Windkrafterlass. Seiner Meinung nach

hätte sich der RPV diesem enthalten müssen. Die Kommunen sollten über die Mindestab-

stände im Zuge der Bauleitplanung entscheiden und nicht der RPV. Deshalb kann er heute

hier nicht zustimmen. Der Verbandsvorsitzende nimmt dies zur Kenntnis. RD Weidlich hält

den unter Vorsorgegesichtspunkten festgelegten Mindestabstand von 1000 m zu Wohnbau-

flächen und Gemischten Bauflächen für einen guten Kompromiss. Es ist Aufgabe der Regio-

nalplanung einen Mittelweg zu finden, um sowohl dem Schutz der Bevölkerung als auch den

Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Man könne es auch als Schutz eines

Gemeinderates oder Bürgermeisters sehen, die unter einem hohen Rechtfertigungsdruck

stehen, wenn sie geringere Abstände als 10 H befürworten. Denn die Möglichkeiten der Ge-

meinde von der 10 H-Regelung abzuweichen, wird durch den regionalplanerisch vorgegebe-

nen Mindestabstand von 1.000 m beschränkt.
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Gesamtbeschluss:

„Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Würzburg beschließt:

- die Änderungsbegründung,

- die X-te Verordnung zur Änderung des Regionalplanes der Region Würzburg (2) vom…

betreffend das Kapitel B X „Energieversorgung“ Abschnitt 5.1 „Windkraftnutzung,

- die „Karte 2 b „Siedlung und Versorgung - Windkraftnutzung“ (Anhang zur Anlage zu § 1

der vorgenannten Verordnung),

- die Begründung (samt Erläuterungskarte „Tabuzonen und Potenzialflächen für Wind-

kraftnutzung“, „Übersicht zu der Bewertung der Potenzialflächen“, „Übersicht zu der Be-

wertung der Potenzialflächen im äußeren Anlagenschutzbereich der Flugnavigationsan-

lage VOR Würzburg“)

- den Umweltbericht,

- die Zusammenstellung und Bewertung der Stellungnahmen aus dem 2. Anhörungs-

verfahren,

in der Fassung gemäß der Beschlüsse des Planungsausschusses vom 05.07.2016. Dabei

sind die heutigen Beratungsergebnisse zu berücksichtigen.

Der Planungsausschuss erteilt die Ermächtigung für etwa in diesem Zusammenhang erfor-

derlich werdende redaktionelle Änderungen an den beschlossenen Vorlagen.

Der Planungsausschuss beauftragt den Verbandsvorsitzenden und die Geschäftsstelle die

Verbindlicherklärung für diese Verordnung zu beantragen und alle in diesem Zusammen-

hang erforderlichen Maßnahmen durchzuführen.“

20 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen
(Stadtrat Friedl, Bgm’in Stolz, Bgm. Dr. Gsell)

Anschließend berichtet RD Weidlich über ein vor kurzem geführtes intensives Gespräch der

Regierung von Unterfranken mit dem Regierungspräsidium Darmstadt. Die Planungsregion

Südhessen umfasst das ganze Rhein-Main-Gebiet, und hat die Vorgabe vom Land Hessen,

zwei Prozent der Fläche des Regierungsbezirks als Vorrangflächen für Windkraft zur Verfü-

gung zu stellen. Wenn man sieht, dass die Region Würzburg in einem viel ländlicheren

Raum nunmehr 1,2 Prozent der Regionsfläche der Windkraftnutzung zur Verfügung stellt,

kann man sich vorstellen mit welchen Schwierigkeiten die Ausweisung von Windvorrangflä-

chen im Rhein-Main-Gebiet mit seiner viel dichteren Besiedlung und dem internationalen
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Flughafen verbunden ist. In der Konsequenz liegen die ermittelten Flächen natürlich vor al-

lem in den siedlungsfernen Bereichen und das bedeutet am Rand in der Nähe der Landes-

grenze zu Bayern, vor allem zur Region Bayerischer Untermain und zur Region Würzburg

(im Bereich des LSG Spessart) bis hoch zur Region Main-Rhön nach Bad Brückenau. Die

Regierung von Unterfranken hat die teils sehr großen Windvorrangflächen abgelehnt, soweit

diese in der direkten Nähe zu den Unterfränkischen Landschaftsschutzgebieten der Natur-

parke und den Siedlungsgebieten erhebliche Auswirkungen auf bayerischer Seite erwarten

lassen. Es wurden mit den hessischen Kollegen auf fachlicher Ebene intensive Gespräche

geführt, der unterfränkische Regierungspräsident hat ein Schreiben an die dortige Regie-

rungspräsidentin gerichtet. In Verbindung mit Artenschutzargumenten (insbesondere der

Mopsfledermaus) wurde unseren Argumenten aber weit entgegengekommen, so sollten

mehrere große Flächen in unserer Nähe gestrichen werden. Ein entsprechender Beschluss

in der dortigen Regionalversammlung konnte aber nicht gefasst werden, da durch das hessi-

sche Umweltministerium kurz vor der Sitzung, der vormals festgelegte Fledermaus-Puffer zu

Windkraftanlagen von 5.000 m auf 1.000 m reduziert wurde. Der Planungs- und Abwä-

gungsprozess muss insofern noch einmal neu durchgeführt werden. Das Thema bleibt also

aktuell an der Landesgrenze.

Diese Erfahrung in Südhessen zeigt aber auch, dass der Regionale Planungsverband Würz-

burg durchaus stolz sein kann auf das nun beschlossene - ausgewogene - Windkraftkonzept,

das zur Planungssicherheit sowohl für die Gemeinden als auch für Projektträger führt.

TOP 3
Bericht zum Fortschreibungsbedarf des Regionalplans - auch im Hinblick auf die An-
passung an das Landesentwicklungsprogramm LEP 2013

Wie der Verbandsvorsitzende ausführt, hat die Regionalplanfortschreibung Windkraftnut-

zung in den vergangenen drei Jahren maßgeblich die Sitzungen des Planungsausschusses

bestimmt. Andere notwendige Regionalplanfortschreibungen mussten aufgrund des hohen

Abstimmungsbedarfes des komplexen und kontrovers diskutierten Themas Windkraft und

der begrenzten Personalkapazitäten bei den Regierungen für die Erarbeitung der Konzepte

zurückstehen.

In den nächsten Sitzungen wird sich der RPV eingehend mit den erforderlichen Neuerungen

und Anpassungen des Regionalplans an das LEP 2013 beschäftigen. Dies betrifft sowohl

bereits laufende Änderungsverfahren als auch verbindliche Kapitel.

Heute soll die Fortschreibung des Kapitels Bodenschätze „angestoßen“ werden. Zu den

Neuerungen in Umsetzung des LEP 2013 gehört unter anderem die Unterscheidung in be-
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darfsabhängige Rohstoffe (Steine und Erden) und bedarfsunabhängige Rohstoffe (Indust-

rieminerale und metallische Rohstoffe).

Für eine gesicherte Planung/Fortschreibung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Boden-

schätze (Auf- bzw. Abstufung, Erweiterung, Zurücknahme und zusätzliche Ausweisung wert-

voller Lagerstättenreserven) sowie die Ausschöpfung der zulässigen bzw. gegebenen Ab-

baumöglichkeiten (u.a. Abbautiefen) ist die Rohstofferkundung von wesentlicher Bedeutung.

Da die Mächtigkeit und der Abraum je nach Standort variieren, sind standortbezogene Un-

tersuchungen notwendig. Hierzu muss ein Fachbeitrag seitens des Regionalen Planungs-

verbandes Würzburg beim Bayerischen Landesamt für Umwelt – Rohstoffgeologie – ange-

fordert werden.

Vortrag von Frau Ziegra-Schwärzer - siehe Anlage
(Kurzvortrag über die Ergebnisse einer ersten Beratung mit den Fachbehörden zur Fort-

schreibung des Kapitels Bodenschätze und der erforderlichen Einholung eines Fachbeitra-

ges beim LFU)

Auf die Frage von Bgm. Thoma, Kreuzwertheim, warum Sandstein im Vortrag nicht er-

wähnt wurde, antwortet Frau Ziegra-Schwärzer, dass es dort kaum Änderungen gebe.

TOP 4
Sonstiges

Wie der Verbandsvorsitzende berichtet, hat im April die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Re-

ferentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 stattgefunden. Der Entwurf wurde ana-

lysiert: er enthält Projekte, die für die künftige Entwicklung der Region Würzburg sehr wichtig

sind, aber es fehlen auch Projekte, die aus Sicht des RPV Würzburg sehr bedeutsam wären

und in den BVWP hinein gehören. Daher hat der Regionale Planungsverband der Region

Würzburg eine Stellungnahme abgegeben.

Folgende Forderungen wurden eingebracht:

· 6-streifiger Ausbau der BAB A7 zwischen AD Schweinfurt/ Werneck und AK Biebelried in

den vordringlichen Bedarf

· Dies ist auch deswegen so wichtig, weil die die B26n im Entwurf des BVWP 2030 nicht

mehr 2-bahnig, sondern in einem reduzierten Ausbaustandard (einbahnig mit Überhol-

fahrstreifen) enthalten ist. Das wurde begrüßt.

Aber die B26n ist in ihrer Dringlichkeit nach wie vor geteilt (Abschnitt „AK Schwein-

furt/Werneck (A7) bis Karlstadt“ im Vordringlichen Bedarf und Abschnitt „Karlstadt bis A3“

im weiteren Bedarf mit Planungsrecht). Auf die möglichen Belastungen für den Raum

westl. Karlstadt wird erneut hingewiesen und entweder die durchgehende vordringliche
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Einstufung oder alternativ Verkehrsvermeidungsmaßnahmen für den betroffenen Raum

angeregt.

· Die Ortsumgehung Giebelstadt-Euerhausen (B19) wurde bedauerlicherweise in den Wei-

teren Bedarf mit Planungsrecht (vormals Vordringlicher Bedarf) zurückgestuft. Aus Sicht

des Regionalen Planungsverbands Würzburg wird der Ausbau jedoch als dringend not-

wendig erachtet, daher die Forderung, dass er wieder in den vordringlichen Bedarf ein-

gestuft wird.

· Schiene:

Die Variante „Mottgers“ des Projekts ABS/NBS Hanau-Würzburg/Fulda-Erfurt wird abge-

lehnt. Das ist gemeinsamer Konsens auch mit der Region Bayerischer Untermain.

Bgm. Hoßmann, Eisenheim, will wissen welche Rechtswirkung die Verbindlicherklärung

zum bestehenden Bebauungsplanverfahren hat? In diesem Fall geht es um die Nachbarge-

meinde Prosselsheim, die zwei WKA errichten will. Frau Ziegra-Schwärzer informiert, dass

die in den Regionalplänen enthaltenen Festlegungen als Rechtsverordnung beschlossen

werden. Der Antrag des Regionalen Planungsverbandes mit allen erforderlichen Unterlagen

wird der Höheren Landesplanungsbehörde zur Verbindlicherklärung vorgelegt. Diese prüft

die Unterlagen und stimmt sich mit den berührten Fachbehörden ab. Dann könne, falls keine

weiteren Schwierigkeiten auftreten, die Verbindlicherklärung im Herbst erfolgen. Damit wäre

der Regionalplan rechtswirksam. Innerhalb der Ausschlussgebiete, die als Ziel der Raum-

ordnung zu beachten sind, kann die Kommune dann keine Bauleitpläne für die Errichtung

von Windkraftanlagen errichten.

Auf die Frage von Bgm. Hoßmann, ob der heutige Beschluss im Bebauungsplanverfahren

jetzt eine Rechtswirkung hat, antwortet RD Weidlich ein in Aufstellung befindliches Ziel

muss im Bauleitplanverfahren berücksichtigt werden, nicht aber zwingend befolgt werden. Je

weiter die Planung inhaltlich fortgeschritten ist umso stärker ist die Vorwirkung in Aufstellung

befindlicher Pläne. Hier ist der Plan quasi abgeschlossen. Die Genehmigungsbehörde hat

dies in die Entscheidung über die Zulässigkeit der Planung einzubeziehen und wird sich wohl

nicht darüber hinwegsetzen. Formal löst der heute beschlossene Plan eine Berücksichti-

gungspflicht aus. Erst mit der Verbindlicherklärung sind die Ziele der Raumordnung zu be-

achten. Der seitens der Gemeinde Eisenheim vorgelegte Antrag auf Untersagung raumord-

nungswidriger Planungen und Maßnahmen (Bauleitplanung Prosselsheim) liegt der obersten

Landesplanungsbehörde vor. Hierzu wurden Gespräche geführt und die jeweiligen Pla-

nungsstände erläutert (Regional- bzw. Bauleitplanung). Vor diesem Hintergrund will die

Oberste Landesplanungsbehörde bezüglich einer Entscheidung zunächst abwarten. Zudem

besteht noch die Hoffnung, dass die Gemeinde Prosselsheim von sich aus das Bauleitplan-

verfahren einstellt.
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Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 10:30 Uhr

Karlstadt, 05.07.2016

Schiebel, Landrat Füller
Verbandsvorsitzender Schriftführerin



TOP 2:

Fortschreibung des Regionalplans
Kapitel B X "Energieversorgung", Abschnitt 5.1 "Win dkraftnutzung": 
Ausweisung von Ausschluss-, Vorrang- und Vorbehaltsg ebieten für 
Windkraftnutzung

Vorstellung, Auswertung des 2. Anhörungsverfahrens,  Beratung und 
Beschlussfassung

Vortrag der Regionsbeauftragten Brigitte Ziegra-Sch wärzer
05.07.2016

Regionaler Planungsverband Würzburg
Regionalplan Würzburg (2)



Bayerisches Energieprogramm 2015:
Jahr 2025 ���� Anteil der Windenergie 5 bis 6 % an der Bruttostrom erzeugung

Zubau der Windenergie in Bayern:

5. Rang im bundesweiten Ländervergleich

RPV Würzburg (2) 2

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie –
7. Sitzung des AF Windkraft am 24.6.2013

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Anzahl der 
Anlagen 384 412 486 554 652 755 899*

davon Zubau 28 25 75 76 98 103 144
Installierte 
Leistung 467 MW 521 MW 684 MW 869 MW 1120 MW 1501 MW 1892 MW

davon Zubau 56 MW 52 MW 165 MW 188 MW 252 MW 382 MW 391 MW

Anteil am Brutto-
stromverbrauch 0,62% 0,65% 0,88% 1,21% ca. 1,5% ca. 2 %

* 914 WKA tatsächliche Inbetriebnahme
davon 15 Stilllegungen



Übersicht Unterfranken
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Quelle: Stand RIS Bayern 31.03.2016

genehmigte 
Anträge

Anlagen in 
Betrieb

Lkr. Aschaffenburg 0 0

Lkr. Miltenberg 0 14

Stadt Aschaffenburg 0 0

Region Bayerischer Untermain (1) 0 14
Lkr. Main-Spessart 2 41

Lkr. Würzburg 3 68

Lkr. Kitzingen 0 15

Stadt Würzburg 0 0
Region Würzburg (2) 5 124
Lkr. Rhön-Grabfeld 27 4

Lkr. Bad Kissingen 7 30

Lkr. Haßberge 0 17

Lkr. Schweinfurt 4 42

Stadt Schweinfurt 0 0

Region Main-Rhön (3) 38 93
Gesamt 43 231



Auswertung der Bestandslisten der Windkraftanlagen im Freistaat Bayern
zum Stand 31.03.2016 (Sharepoint Windkraft)

Genehmigung 
erteilt 

Tatsächliche 
Inbetriebnahme

Stilllegung
Anlagen 
aktuell in 
Betrieb

Anteil an 
allen WKA in 

Betrieb

Gesamt-
nennleistung 
der Anlagen 

in Betrieb 
[kW]

Anteil an 
Gesamt-

nenn-
leistung 

aller WKA 
in Betrieb

Mittelfranken 223 194 1 193 21% 405.070 21%
Niederbayern 21 15 0 15 2% 15.800 1%
Oberbayern 88 72 0 72 8% 159.210 8%
Oberfranken 291 210 6 204 23% 436.600 23%
Oberpfalz 137 111 3 108 12% 245.475 13%
Schwaben 98 80 4 76 8% 126.200 7%
Unterfranken 274 232 1 231 26% 503.310 27%
Gesamt-
ergebnis 1132 914 15 899 100% 1.891.665 100%
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Bundeskabinett beschließt EEG-Novelle (08.06.2016):
Start in die nächste Phase der Energiewende

Kerninhalte:
Wettbewerbliche Ausschreibungen steuern den Ausbau und begrenzen die Kosten: 
Künftig soll die Höhe der EEG-Vergütungen nicht mehr staatlich festgelegt, sondern 
durch Ausschreibungen am Markt bestimmt werden. Für die einzelnen Technologien sind 
jährliche Ausschreibungsmengen festgelegt:

Wind an Land
Festlegung der Ausschreibungsmenge:
� 2017, 2018 und 2019: 2.800 Megawatt brutto pro Jahr
� danach: 2.900 Megawatt brutto pro Jahr
Einmal-Degression von 5 % zum 1. Juni 2017 - für den Übergangszeitraum 2017 und 
2018, in dem noch die Einspeisevergütung gilt - und einer Anpassung des atmenden 
Deckels für den Fall, dass der Zubau über den Korridor ansteigt, bevor die 
Mengensteuerung durch die Ausschreibungen greift. 

Akteursvielfalt bleibt erhalten:
� Kleine Anlagen bis 750 KW sind von der Ausschreibung ausgenommen
� Erleichterte Bedingungen für Bürgerenergiegesellsch aften
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Kapitel B X „Energieversorgung“ Abschnitt 5.1 „Wind kraftnutzung“
2. Anhörungsverfahren gem. Art. 16 BayLplG 

vom 01.02.2016 bis 14.03.2016

Die 2. Anhörung war aufgrund der Planänderungen erforderlich (Art. 16 Abs. 6 Satz 1 BayLplG)

Stellungnahmen können nur zu den Änderungen gegenübe r dem 
vorherigen Planentwurf abgegeben werden (Art. 16 Ab s. 6 Satz 3 BayLplG)

� Viele Einwände wurden nicht zu Änderungen, sondern zu Festlegungen, die 
sich im Ergebnis des 1. Anhörungsverfahrens nicht geändert haben, 
vorgebracht

� Viele Einwände wurden erneut und inhaltsgleich vorgebracht

� Einwände wurden bereits in der ersten Anhörung behandelt und abgewogen 
� Verweis auf die regionalplanerische Stellungnahme: „Zusammenstellung 
und Bewertung der Einwendungen zum 1. Anhörungsverfahren“

� Neue öffentliche und privaten Belange, soweit die Belange auf der 
Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, werden der Abwägung 
zugrunde gelegt
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konze pt

BV 2.1.3 Zustimmung bzw. keine  Einwendungen

BV 2.2.3 Allgemeine Hinweise (Adressverteiler)

Kenntnisnahme. Keine Änderungen veranlasst.
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konze pt

BV 2.3.3 Prinzipielle Kritikpunkte: Planungskonzept / Kriteriengerüst / Verfahren

� Forderung nach Überprüfung und Nachsteuerung  � Substanziell Raum für 
Windkraftnutzung

Ermittlung der weichen Tabuzonen: Festlegungen im Sinne eines vorsorgenden Umweltschutzes 
Artenschutz, Natura 2000-Gebiete, Zonierungskonzepte im LSG, Bereichen mit herausragender 
Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild, schutzwürdige Waldflächen, Siedlungsabstände

� Keine hinreichenden konkretisierten Planungsziele: Definition einer Obergrenze
� Planerische Festlegungen entfalten keine Steuerungswirkung: Festlegung von 

Ausschlussgebieten
� Ziel 6.2.2 LEP „In den Regionalplänen sind im Rahmen von regionsweiten 

Steuerungskonzepten Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen 
festzulegen“ kein wirksames Ziel der Raumordnung

Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.
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BV 2.4.3 10 H-Regelung

Grundsätzliche Einwendungen:
� 10 H-Regelung gilt auch in VRG und VBG (sofern hier die Gemeinden nicht über ihre 

Bauleitplanung eine Unterschreitung vorsehen) und ist im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren anzuwenden

� Fraglich, ob Gemeinden Baurecht für WKA durch Bauleitplanung schaffen
� Substanziell Raum für Windkraftnutzung? Forderung nach Überprüfung/Nachsteuerung 

RPV: Rückkopplung zum Planungskonzept erfolgt (Beschluss  vom 14.10.2015)
− Abwägungsprozesse, die zur Festlegung der Ausschlussgebiete in siedlungsfernen 

Bereichen geführt haben, wurden überprüft
� geringfügige Änderungen im Kriterienkatalog und den Gebietsfestlegungen
� Beibehaltung Zielstellung: substanzieller Beitrag für die Nutzung der Windkraft unter 
gleichzeitiger Freihaltung empfindlicher Landschaftsräume

− Regionalplanentwurf wirkt steuernd: von 124 WKA sind 89 WKA in VRG/VBG errichtet
− Konkretisierung der VRG/VBG durch Sondergebiete/Konzentrationszonen Windkraft
− 22 VRG mit 2.258 ha (2.295 ha) und 26 (25) VBG mit 1.401 ha (1.365 ha)

� 1,2 % der Regionsfläche

Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.

RPV Würzburg (2) 9



Das bayerische Verfassungsgericht hat am 9. Mai 2016 entschieden, dass die
sog. 10 H-Regelung im Wesentlichen mit der Bayerischen Verfassung vereinbar ist:

Höhenbezogene Mindestabstand für WKA als Voraussetzung für die 
bauplanungsrechtliche Privilegierung im Außenbereich ist mit Bayerischen 
Verfassung vereinbar:

Durch die Festlegung des Mindestabstands auf die 10-fache Anlagenhöhe wird 
der räumliche Anwendungsbereich für den Privilegierungstatbestand zwar 
erheblich eingeschränkt, nicht aber beseitigt. 

Die verbleibende Fläche für die Anwendung des Privilegierungstatbestands fällt 
umso größer aus, je niedriger die Windkraftanlage ist, - auch wenn diese nicht 
so rentabel sind. 

Es sei aber nicht auf die bestmögliche Ausnutzung der technischen 
Möglichkeiten abzustellen, entschied das Gericht. Es komme allein darauf an, 
ob ein sinnvoller Anwendungsbereich für die Windkraft verbleibe - und da 
dürften Windkraftanlagen unter 200 Meter Höhe nicht außer Betracht bleiben.
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Das bayerische Verfassungsgericht hat am 9. Mai 2016 entschieden, dass die
sog. 10 H-Regelung im Wesentlichen mit der Bayerischen Verfassung vereinbar ist:

Bestandsschutzregelung für vorhandene Flächennutzungspläne und das 
Unterlassen einer vergleichbaren Bestimmung für Regionalpläne ist mit 
Bayerischen Verfassung vereinbar:

Die ungleiche Behandlung rechtfertigt sich bereits aus den unterschiedlichen 
Ebenen, denen die jeweiligen Planungen zuzuordnen sind.

Regionalpläne enthalten keine höhenbezogene Festlegungen und sind in 
Zukunft je nach ihrem Inhalt (Vorrang- oder Vorbehaltsgebietsfestsetzung) 
weiterhin von den Gemeinden in Anbetracht der neuen Abstandsregelung zu 
beachten und von den Planungsträgern fortzuschreiben.
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Das bayerische Verfassungsgericht hat am 9. Mai 2016 entschieden, dass die
sog. 10 H-Regelung im Wesentlichen mit der Bayerischen Verfassung vereinbar ist:

5. Art. 82 Abs. 5 BayBO verletzt demgegenüber das Rechtsstaatsprinzip:
Hiernach haben Gemeinden bei der Aufstellung von Bauleitplänen, die für WKA einen 
geringeren als den in Art. 82 Abs. 1 BayBO festgelegten Mindestabstand festsetzen 
wollen, im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB auf eine einvernehmliche 
Festlegung mit betroffenen Nachbargemeinden hinzuwirken. 

Überschreitung der den Ländern durch § 249 Abs. 3 BauGB übertragene Gesetz-
gebungsbefugnis:
� Eröffnet lediglich die Möglichkeit, den Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB für WKA im Außenbereich durch landesrechtliche Festlegung von 
Mindestabständen einzuschränken. 

� Art. 82 Abs. 5 BayBO regelt weder die Einzelheiten des Mindestabstands als 
Voraussetzung für die privilegierte Zulassung im Außenbereich noch die Auswirkungen 
der festgelegten Abstände auf Ausweisungen in geltenden Flächennutzungsplänen 
und Raumordnungsplänen oder einen Annex hierzu.

� Er betrifft vielmehr die künftige gemeindliche Bauleitplanung. Hinzu kommt, dass das in 
Art. 82 Abs. 5 BayBO der Sache nach enthaltene Gebot der interkommunalen 
Abstimmung bundesrechtlich in § 2 Abs. 2 BauGB abschließend geregelt ist. 
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

BV 2.5.3 Natur- und Artenschutz

Allgemeine Hinweise :
� kein Anspruch auf Vollständigkeit Daten
� erhöhte artenschutzrechtliche Anforderungen im Genehmigungsverfahren (Fledermäuse)
� Kleinflächige geschützte Biotope, GLB können aufgrund Maßstabsebene Regionalplan 

aus VRG/VBG nicht herausgeschnitten werden � Hinweis ans Genehmigungsverfahren: 
keine Beeinträchtigung/Zerstörung

Einwand : Anlehnung aller VRG/VBG da nicht mit Zielen Artenschutz vereinbar

RPV: Abstimmung mit Naturschutz erfolgt. Kriterium Artenschutz entsprechend Windkraft-
Erlass sowie naturschutzrechtlichen Bestimmungen zum Artenschutz berücksichtigt.

Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.

Die vorgebrachten flächenkonkreten Einwände sind bei der Behandlung der einzelnen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zu berücksichtigen (s. Kapitel 4).
Die Begründung zum Entwurf (B X 5.1.2 Natur- und Artenschutz) ist um folgenden Hinweis zu 
ergänzen: "Auf Ebene der Genehmigungsplanung ist sicherzustellen, dass keine 
Beeinträchtigung/Zerstörung der genannten Schutzgüter erfolgt.“
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

BV 2.6.3 Landschaftsschutzgebiete innerhalb der Natur parke
Grundsätzliche Einwendungen pro und contra Windkraft,
z.T. mit konkreten Flächenwünschen 

RVP: 
Dem Plangeber kommt keine aktive Rolle bei der Ausweisung von VRG/VBG in LSG zu
� Verordnungsgeber muss im Rahmen der Verordnungsänderung Flächen freigeben
� LSG Spessart : in seinem Schutzzweck auf der gesamten Fläche sensibel

gem. Vorprüfung Zonierung � Sicherung der gesamten Schutzgebietsfläche gefordert
� LSG Steigerwald : komplexe Schutzziele erfordern Freihaltung des LSG von WKA bis 

Aussagen zu einer möglichen Zonierung vorliegen 
� Weiche Tabuzonen

Einwände stellen keine neu in der Abwägung zu berücksichtigende Belange dar 
� Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

• BV 2.7.3 Wald
Allgemeine Hinweise (Berücksichtigung naturschutzfachlich bedeutsamer 
Waldstandorte bei VRG/VRG)

• BV 2.9.3 Denkmalschutz
Allgemeine Hinweise: Region mit dichtestem Denkmalbestand und am 
stärksten durch WKA geprägt (Berücksichtigung landschaftsprägender 
Baudenkmale, Bodendenkmale bei VRG/VBG)

• BV 2.10.3 Wasser
Einwände / Anforderungen zum Konzept Trinkwasserschutz, Wasser-
versorgung, Wasserstraßen bereits Gegenstand der 1. Anhörung 
� Verweis auf Abwägungsergebnisse
(Berücksichtigung konkreter wasserswirtschaftl. Hinweise bei VRG/VBG).

Kenntnisnahme; Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.
Konkret vorgebrachte Einwendungen finden bei der Behandlung der einzelnen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftnutzung Berücksichtigung.
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

BV 2.8.3 Landschaftsbild und Tourismus

Einwände:

� Grundsätzliche Ablehnung VRG/VBG in unterfränkischer Kulturlandschaft
(u.a. Hinweis Gutachten von Prof. Nohl) � WKA bewirken unerträgliche optische 
Verschmutzung, grobe Verunstaltung 

� Beeinträchtigung Tourismus/Landschaftseindruck durch WKA (Wander- und Radwege) 

RVP: 
� Planungskonzept zielt auf Schutz hochwertiger Landschaftsausschnitte ab: 
Tabuflächen : Bereiche mit herausragender Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild 
einschließlich eines Sichtschutzpuffers von 1.000 m 
Einzelfallbetrachtung : Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild, 
raumwirksame Leitstrukturen, besonders landschaftsprägende Höhenrücken bzw. Kuppen

� Umstritten, ob die Auswirkungen von WKA im Hinblick auf die Freizeit- und 
Erholungsfunktion grundsätzlich negativ zu beurteilen sind. Tatsächlich ist diese 
Einschätzung in hohem Maße vom jeweiligen Betrachter oder Freizeitnutzer abhängig.

Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

BV 2.11.3 Boden (Georisiken, Rohstoffe, Bodenschutz)
BV 2.12.3 Verkehr (Straße, Bahn)
BV 2.13.3 Energieleitungen/Richtfunk/Funkstandorte/BOS-Netzkonzept

� Einwände/Hinweise waren bereits Gegenstand des 1. Anhörungsverfahrens
� Verweis auf Abwägungsergebnisse

� Einwände richten sich an das Genehmigungsverfahren
� Ergänzende Hinweise zum Umweltbericht: Ergänzung Beschreibung Lößböden

Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.
Flächenkonkrete Einwände finden bei der Behandlung der einzelnen Vorrang-
und Vorbehaltsgebiete für Windkraftnutzung Berücksichtigung.
Im Umweltbericht ist die Beschreibung der Böden um die besonders 
ertragreichen und für die Region besonders charakteristischen Gaugebiete 
nördlich und südlich von Würzburg mit hoher Lössauflage zu ergänzen (Kap. 2 a). 
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

BV 2.14.3 Luftverkehrliche Belange

Einwände:

� Grundsätzliche Luftverkehrliche Einwände/Hinweise waren bereits Gegenstand des
1. Anhörungsverfahrens � Verweis auf Abwägungsergebnisse

� Flugsportclub/Luftsportverband: Forderung nach Streichung der Potenzialflächen V01,
V38, V39: Platzrunde (flächenbezogene Einzelfallbetrachtung) um den beschränkten
Bauschutzbereiche am Verkehrslandeplatz Würzburg-Schenkenturm (harte
Tabufläche) sei als hartes Tabukriterium zu werten.

RPV:
� Platzrunde : Beurteilung, ob die WKA den Flugplatzverkehr beeinträchtigt erfolgt in

einer Einzelfallbeurteilung auf Grundlage der Stellungnahme der Luftfahrtbehörde
� kein hartes Tabukriterium sondern Restriktionskriterium

� Potenzialflächen V01, V38, V39 wurden bereits aufgrund der hohen Konfliktdichte bei
Mehrfachüberlagerungen verschiedener Restriktionskriterien als Ausschlussgebiete
festgelegt

Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.
Die flächenkonkreten luftverkehrlichen Einwendungen sind bei der Behandlung 
des Vorbehaltsgebietes WK 48 zu berücksichtigen (s. Kapitel 4).
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

BV 2.15.3 Anlagenschutzbereich VOR-Würzburg

Einwände:

� Bundesamt für Flugsicherung :
Empfehlung, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine Vorrang- und Eignungs-
gebiete zur Windenergienutzung auszuweisen, jedenfalls aber auf die Möglichkeit von 
Einschränkungen im späteren Genehmigungsverfahren und die Notwendigkeit der 
Beteiligung der BAF hinzuweisen.

� Gemeinde : Forderung den Anlagenschutzbereich VOR-Würzburg als hartes 
Tabukriterium beizubehalten.

RVP:
� Im Anlagenschutzbereich des VOR-Würzburg werden lediglich Vorbehaltsgebiete 

ausgewiesen.
� Aufgrund Stellungnahme BAF (Einzelfallprüfung) ist die Festlegung als hartes 

Tabukriterium nicht angezeigt.
Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im 
Gesamtkonzept; eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.
Flächenkonkrete luftverkehrlichen Einwendungen sind bei der 
Behandlung VRG/VBG 18, 19, 21a, WK 40 - WK 49 zu berücksichtigen.
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Einwendungen zum Änderungsentwurf insgesamt / Konzept

BV 2.16.3 Militärische Belange

E: Hinweise/Auflagen zu VRG/VBG im
� Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung des Flugplatzes Niederstetten
� Interessengebiet des Luftverteidigungsradars Lauda
� angrenzenden Bereich zu den Hubschraubertiefflugstrecken bzw. Sicherheitskorridoren (1,5 km 

beiderseits der Tiefflugstrecke / harte Tabuflächen)

RVP: abschließende Beurteilung kann erst im Genehmigungsverfahren bei Vorliegen der genauen 
Anlagenstandorte und Anlagenhöhen erfolgen

Keine Änderungen in der methodischen Vorgehensweise und im Gesamtkonzept;
eine Änderung des Entwurfs ist nicht veranlasst.

Ergänzung der Begründung um folgende Hinweise:

� Lage Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung des Flugplatzes Niederstetten: VBG WK 40 und WK 49 
(Hinweis fehlt im Beschlussvorschlag)

� Lage Interessengebiet des Luftverteidigungsradars Lauda: VRK WK 39 (469,3 m), VBG WK 38 (495 m) und WK 40 
(495 m) (Hinweis fehlt im Beschlussvorschlag)

Im unmittelbar angrenzenden Bereich zu den Hubschraubertiefflugstrecken bzw. Sicherheitskorridoren (1,5 km 
beiderseits der Tiefflugstrecke) befinden sich folgende 
− VRG Windkraftnutzung: WK 1, WK 2, WK 9, WK 10, WK 11, WK 12, WK 12a, WK 13, WK 17, WK 39
− VBG Windkraftnutzung: WK 2a, WK 2b, WK 12b, WK 14, WK 29, WK 39a, WK 49
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Potenzialfläche V15 Beschlussvorschlag 3.1.3 
Gemeinde Biebelried, Landkreis Main-Spessart

Einwand : Keine Umzingelung u.a. Biebelried; Belange Arten- und Lebensraumschutz, Bodendenkmalschutz, Richtfunk im 
Genehmigungsverfahren abzuwägen � Berücksichtigung als VBG

BV: Die vorgebrachten Einwendungen, die sich auf zusätzliche konkrete Flächen für Windkraftnutzung im Bereich der 
Potenzialfläche V15 beziehen, führen nicht zu Änderungen des Entwurfs.
An der Festlegung der Potenzialfläche V15 als Ausschlussgebiet aufgrund der hohen Konfliktdichte bei Mehrfachüberlagerung 
verschiedener Restriktionskriterien (Belange Luftverkehrsrecht, Arten- und Lebensraumschutz, Bodendenkmalschutz, 
Überlastungsschutz/Umzingelung, Flächengröße, Richtfunk) wird festgehalten.

Stand: gemäß Beschluss PA vom 14.10.2015 ���� Beschlussvorschlag für PA 05.07.2016
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Forderungen zur Ausweisung zusätzlicher VRG/VBG bzw . Festlegung von Ausschlussgebieten

BV 3.2.3 Potenzialflächen V17, V18, V20, V21 und Pot enzialflächen 103 und 104
BV 3.9.3 Einwand: Festhalten an der Festlegung als Ausschlussgebiet

RPV: Festlegung ist bereits Ausschlussgebiet
BV: Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen. An der Festlegung der 
Potenzialflächen V17, V18, V20, V21, 103 und 104 als Ausschlussgebiet wird festgehalten.

BV 3.6.3 Potenzialfläche  45 (Gemeinde Leinach, Landkreis Würzburg)

Einwand: zusätzliche Fläche im Waldgebiet zwischen VRG WK 17 und VRG WK 18
RVP: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet, ABSP Schwerpunktgebiet „Leinacher Wellenkalk und 
Erlabrunner Maintalhänge“, teilweise Bodenschutzwald, nahe zu FFH-Gebiet � Schutz
BV: Die vorgebrachten Einwendungen, die sich auf zusätzliche konkrete Flächen für 
Windkraftnutzung im Bereich der Potenzialfläche 45 beziehen, führen nicht zu Änderungen im 
Entwurf. An den Festlegungen der Potenzialflächen 45 in Teilbereichen als Vorranggebiet (WK 
17 und WK 18), in weiten Teilen als Ausschlussgebiet (vorgeschlagener Standortbereich) sowie 
in Teilen als unbeplantes Gebiet wird festgehalten.

BV 3.8.3 Potenzialflächen 34, 35, 36
Einwand: Ausweisung als VRG da Konflikt Artenschutz lösbar
RVP: Lage in Verbreitungsschwerpunktgebieten der Wiesenweihe (weiche Tabuzone)
BV: An der Festlegung der Potenzialflächen 34, 35, 36 als Ausschlussgebiet aufgrund der 
Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Belangen (Wiesenweiheschwerpunktgebiet) ist 
festzuhalten; die nochmals vorgebrachten Einwendungen führen nicht zu Änderungen.
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BV 3.3.3 Potenzialfläche 24

Einwand : Festlegung der Potenzialfläche 
V24 vollständig als Ausschlussgebiet

RVP: Keine Belange erkennbar, die eine 
geänderte Bewertung/Abwägung erfordern.

BV: Aus dem 2. Anhörungsverfahren 
ergeben sich keine Änderungen. 
An der Festlegung der Potenzialflächen V24 
in Teilbereichen als Ausschlussgebiet
(hohe Konfliktdichte bei 
Mehrfachüberlagerung verschiedener 
Restriktionskriterien: Belange des 
Flugverkehrsrechts, Trinkwasserschutz, 
Artenschutz, Bodendenkmalschutz)
sowie auf der übrigen Fläche als 
unbeplantes Gebiet (weiße Fläche) wird 
festgehalten.
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BV 3.4.3 Potenzialfläche 31

Einwand : Kein Einverständnis mit Festlegung als 
Ausschlussgebiet: 8 – 9 ha Offenland; Walderhaltung 
nicht nachvollziehbar.

Potenzialfläche  V31

� Landschaftliches Vorbehaltsgebiet: Waldgebiet 
„Hinterhainsberg“ (Erholungswald/Intensitätsstufe II)

� 22 ha: erschwerte Standortfindung im Wald
� Lage angrenzend an Sicherheitskorridor 

Hubschraubertiefflugstrecke

Stand: gemäß Beschluss  PA vom 14.10.2016
Festlegung als Ausschlussgebiet

RVP: Keine Belange erkennbar, die geänderte 
Bewertung/Abwägung erfordern.
Der Walderhaltung, u.a. im Hinblick auf seine 
Schutzfunktionen, kommt insb. in den wald- und 
strukturarmen Mainfränkischen Platten und unter dem 
bestehenden Nutzungsdruck ein hohes Gewicht in der 
Abwägung zu.

BV: Die vorgebrachten Einwände, die sich auf zusätzliche 
konkrete Flächen für Windkraftnutzung im Bereich der 
Potenzialfläche V31 beziehen, führen nicht zu Änderungen 
des Entwurfs. An der Festlegung der Potenzialfläche V31 
als Ausschlussgebiet wird festgehalten.
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BV 3.5.3 Potenzialfläche 44Potenzialfläche 44

Überprüfung der Potenzialfläche im Lichte der 
10 H-Regelung

Beschluss gem. PA vom 14.10.2015

Im Bereich der geplanten Schutzzone III des WSG
der WV Erlenbach werden Wald- und Offenlandflächen 
am „Würrleinsberg“, die nicht durch weitere Belange 
negativ berührt werden (u.a. Umzingelung, Arten- und 
Lebensraumschutz), als unbeplantes Gebiet („weiße 
Fläche“) festgelegt.

Einwand: Ausweisung des unbeplanten Gebietes als
Vorranggebiet

RVP: Bewertung unverändert:
hohes wasserwirtschaftliches Konfliktpotenzial im Bereich
Wasserschutzgebiet Zone III (Planung) � kein VBG/VRG
gem. Abstimmung mit WWA Aschaffenburg

BV: Die vorgebrachten Einwendungen, die sich auf
zusätzliche konkrete Flächen für Windkraftnutzung
(Vorranggebiet) im Bereich der Potenzialfläche 44
beziehen (unbeplantes Gebiet), führen nicht zu
Änderungen des Entwurfs. An der Festlegung der
Potenzialfläche 44 in Teilbereichen als Vorrang- bzw.
Vorbehaltsgebiet (WK 15, WK 16, WK 39 und WK 39a), in
weiten Teilen als Ausschlussgebiet sowie auf der übrigen
Fläche als unbeplantes Gebiet (Wald- und
Offenlandflächen am „Würrleinsberg“) wird festgehalten.
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BV 3.7.3 Potenzialflächen 76 und 77
Potenzialflächen 76 und 77

Beschluss gem. PA vom 16.10.2014

Innerhalb der Potenzialflächen 76 und 77 ist der Bereich
östlich der WÜ 11 im Sinne der regionalen Gesamt-
abwägung aus Gründen von visuellen Überlastungs-
erscheinungen und einem vollständigen Einkreisen von
Orten sowie aufgrund entgegenstehender forstfachlicher
Belange und berührter Trinkwasserschutzbelange zu
streichen und als Ausschlussgebiet festzulegen.
Der Bereich westlich der WÜ 11 verbleibt als sog. „weiße
Fläche“ (im Regionalplan unbeplantes Gebiet).

Einwand: Ausweisung Ausschlussgebiet aus Gründen des
Landschaftsbildes

RVP: Abwägung erfolgte bereits im ersten
Anhörungsverfahren. Kein neuer zu berücksichtigender
Belang (Landschaftsbild) erkennbar.

BV: Die nochmals vorgebrachten Einwände auf Festlegung
eines unbeplanten Gebietes („weiße Fläche“) als
Ausschlussgebiet für Windkraftnutzung im Bereich der
Potenzialflächen 76 und 77 beziehen, finden keine
Berücksichtigung. Der Bereich westlich der WÜ 11
verbleibt als sog. „weiße Fläche“ (im Regionalplan
unbeplantes Gebiet).
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Vorranggebiet WK 1 „Nördlich Heßlar“
Stadt Karlstadt und Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart

Einwand: Herausnahme nördlichen Teilfläche Gemarkung Heßlar (außerhalb Konzentrationsfläche)

RVP: Im 1. Anhörungsverfahren abgewogen: keine entgegenstehende Belange erkennbar / Raum für Repowering

Beschlussvorschlag 4 .1.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich für das Vorranggebiet WK 1 „Nördlich Heßlar“ keine 
Änderungen. 

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA  vom 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA 05.07.2016
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Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 2, Vorbehaltsgebiete WK 2a und 2b Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart

Einwände: u.a. 1.000 m Puffer Brandschutz zum SO „Pyropark“, Hinweis Wespenbussard, Wiesenweiheschwerpunktgebiet 
berührt, ökologisch und naturschutzfachlich wertvolle Waldflächen

RVP: Belange bereits im ersten Anhörungsverfahren abgewogen: Wespenbussard / wertvolle Waldflächen � VBG, 
Brandschutz Standortfindung Wald  im Genehmigungsverfahren. Wiesenweiheschwerpunktgebiet: lediglich berührt.

Beschlussvorschlag 4.2.3

Aus dem 2. Anhörungsverfahrens ergeben sich für das
− Vorranggebiet WK 2 „Südlich Obersfeld“ keine Änderungen
− Vorbehaltsgebiet WK 2a „Südöstlich Obersfeld“ keine Änderungen
− Vorbehaltsgebiet WK 2b „Südlich Obersfeld“ keine Änderungen

In die Begründung zu B X 5.1.4 RP 2 (G) ist folgender Hinweis aufzunehmen: Im Vorbehaltsgebiet WK 2b „Südlich Obersfeld“ 
ist auf Grund der Nähe zu einem Verbreitungsschwerpunkt der Wiesenweihe mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen 
Prüfaufwand zurechnen.



Vorranggebiet WK 3 „Östlich Obersfeld“
Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart

Beschlussvorschlag 4.3.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen.
An der Streichung des Vorranggebietes WK 3 „Östlich Obersfeld“ und Festlegung als Ausschluss-
gebiet wird festgehalten.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 4 „Nordöstlich Schwebenried“
Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart

Beschlussvorschlag 4.4.3 

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen.
An der Streichung des Vorranggebietes WK 4 „Nordöstlich Schwebenried“ und Festlegung als
Ausschlussgebiet wird festgehalten.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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VRG WK 5 und VBG 5a „Südöstlich Schwebenried“ Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart

Einwände: u.a. Streichung VBG WK 5a: Gewerbegebiet gem. FNP; Laubwaldbereich „Meßlartalholz“ naturschutz- und 
forstfachlich sensibel. Reduzierung VRG WK 5 um Bereich zw. MSP 3 und St 2277 aufgrund optischer Beeinträchtigung. 
Siedlungsabstände bzw. 10 H nicht eingehalten.

RVP: Ergebnis 1. Anhörung Festlegung VBG (Vorbehalt Laubwald, ggf. gewerbliche Entwicklung) in Abstimmung mit 
Stadt Arnstein. Gewerbegebiet (2007) nicht rechtskräftig/keine Vorwirkung. Keine Umzingelung, Orientierungswerte 
eingehalten/erreicht. Siedlungsabstände eingehalten.

Beschlussvorschlag 4.5.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet
WK 5 „Südöstlich Schwebenried“ sowie das Vorbehaltsgebiet WK 5a „Südöstlich Schwebenried“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss  PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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VRG WK 6 „Südwestlich Binsbach“, VBG WK 27 „Nordöstlic h Gramschatz“ und  WK 28 „Nordwestlich Hausen“

Einwände: u.a. Ablehnung VRG WK 6: optische und akustische Beeinträchtigungen,  isolierter Standort, 
Biotopverbund/Wanderkorridor zwischen 2 FFH-Gebieten (Fledermäuse), Landwirtschaftliche Nutzung, Ablehnung Bürgerschaft. 
Kulissenwirkung landschaftsprägendes Denkmal Wallfahrtskirche Fährbrück. Berücksichtigung VBG WK 27 da als SO Windkraft 
ausgewiesen. Ablehnung VBG WK 28 ohne Begründung.

RVP: Belange führen nicht zur Änderung: Siedlungsabstände 1.000 m, Abstimmung Natur- u. Artenschutz erfolgt, Biotopverbund 
u. Wildtierkorridor begründet kein Ausschluss, Auswirkungen Denkmal Wallfahrtskirche Fährbrück keine unzumutbare Belastung, 
VBG WK 27 aufgrund wasserwirtschaftlicher Konflikte (WSG Zone III, geplante WSG  Zone II, Bodendenkmal) gestrichen.

Beschlussvorschlag 4.6.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet WK 6 „Südwestlich Binsbach“ und das 
Vorbehaltsgebiet WK 28 „Nordwestlich Hausen“.
Ergänzung Begründung zu B X 5.1.3 (Z): Prüfung Auswirkungen landschaftsprägendes Denkmal „Wallfahrtskirche Fährbrück.

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen. An der Streichung des Vorbehaltsgebiet WK 27 „Nordöstlich 
Gramschatz“ und Festlegung als Ausschlussgebiet wird festgehalten.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 7 „Nordöstlich Retzstadt“
Gemeinde Retzstadt und Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart

Beschlussvorschlag 4.7.3  

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet WK 7 „Nordöstlich Retzstadt“.

Beschluss VV vom 15.10.2013 Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“
Entwurf Regionalplan „Windkraftnutzung“  nach 1. An hörung - Stand 16.10.2014

Beschluss 4.8.3 (16.10.2014)

� Das Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“ ist in nördlicher Richtung im Bereich der Offenlandflächen bis auf Höhe 
des Landschaftlichen Vorbehaltsgebietes (Waldbereich „Oberloch“) zu erweitern.

� Das Datenblatt im Umweltbericht ist um folgende Hinweise zu ergänzen: Das Vorranggebiet WK 8 liegt teilweise im 
Einzugsgebiet der Wassergewinnung „Kalter Berg“ der Gemeinde Veitshöchheim.

� Im Rekultivierungsplan der Erweiterung des Steinbruchs wird eine potenzielle Brutsteilwand (Fl.Nrn.: 1428 und 1432) 
für Dohlen, Uhu und andere Felsenbrüter als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt. Es ist 
nicht auszuschließen, dass die Steilwand in Zukunft vom Uhu als Brutplatz genutzt wird. Bei Anlagengenehmigung ist 
mit erhöhtem artenschutzrechtlichen Prüfaufwand zu rechnen.

Stand: gemäß Beschluss VV vom 15.10.2013 Stand: gemä ß Beschluss PAS vom 16.10.2014
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Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“ 
Gemeinde Retzstadt, Landkreis Main-Spessart, Gemeinde Güntersleben, Landkreis Würzburg

Einwände im 2. Anhörungsverfahren:

E: Geschützter Landschaftsbestandteil „Steinhöhe“ (harte Tabufläche) aus dem VRG ausschneiden.
RPV: Nicht darstellbar da < 5 ha � Hinweis Begründung GLB „Steinhöhe“

E: Verstärkung Kulissenwirkung Ensemble Thüngersheim (E-6-79-194-1) landschaftsprägendes 
Denkmal Pfarrkirche
RPV: Aufgrund räumlichen Zuordnung der Fläche, der durch die Entfernung bedingten geringen 
Dominanz, der teilweisen Sichtverschattung und der von der Hangkante abgerückten Lage werden 
mögliche zusätzlichen Beeinträchtigungen durch weitere WKA als vertretbar eingestuft, zumal sich die 
Erweiterungsflächen östlich und damit in abgerückter Lage zu dem Bauensemble befinden 
(Entfernung ca. 3,0 bis 4,4 km) � Hinweis Begründung Sichtanalyse im Genehmigungsverfahren

E: Kein Bedarf zur Fortschreibung Windkraft
RPV: s. Änderungsbegründung B X 5.1 

E: Abwägungsfehler: u.a. Umzingelung, Erhebliche Beeinträchtigung der von Erhaltungszielen des 
Schutzgebietes erfassten Arten und Lebensräume, potenzieller Uhubrutplatz erfordert Ausschluss im 
1.000 m Puffer, Standort liegt näher als 100 m zum Waldrand
RVP: Belange wurden bei der Entwurfserstellung bzw. im Ergebnis des 1. Anhörungsverfahrens in die 
Abwägung eingestellt, stehen der Ausweisung als VRG nicht entgegen.
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Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“ 
Gemeinde Retzstadt, Landkreis Main-Spessart, Gemeinde Güntersleben, Landkreis Würzburg

Einwände im 2. Anhörungsverfahren:
Erweiterung der Abbaufläche außerhalb des VRG „Unterer Muschelkalk“ CA5, u „südöstlich Retzstadt“ ist zwingend 
erforderlich � Streichung VRG WK 8 bzw. Ausweisung als VBG
Abwägung: Nutzung zur Gewinnung Bodenschätze (als tatsächliches Ausschlusskriterium) konkurriert mit Ausweisung 
VRG WK 8 und muss angesichts der bereits vorhandenen WKA hinter der Nutzung für Bodenschätze zurückstehen.
Grundlage: Fachgutachten Piewak & Partner � durch Stellungnahmen Fachbehörden vollumfänglich bestätigt
� Geringere Abraummächtigkeit (bessere Abbau bzw. Rohstoffsituation) in der vorgeschlagenen Erweiterungsfläche
� Nutzung im VRG „Unterer Muschelkalk“ CA5“ eingeschränkt:

- konkurrierende Gasleitungen
- Gestein aufgrund der Mächtigkeit der Überdeckung schwer zugänglich
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RVP:  Kenntnisnahme Einwände bzw. Gutachten

− VRG WK 8 im Bereich östlich der Hochspannungsleitung im 
Ergebnis des 1. Anhörungsverfahrens nicht geändert

− Keine fachliche Bewertung durch Fachbehörden (LFU, Bergamt) 
noch Stellungnahme im 2. Anhörungsverfahren erfolgt!

− Fraglich ob Erhöhung der Abraummächtigkeit sowie 
Sicherheitsabstand von 300 m zur Gasleitung eine vollständige 
Ausbeute der Lagerstätte verhindert 

− Festlegung der Erweiterungsfläche nicht vollständig 
nachvollziehbar, im Südteil und darüber günstige Abbausituation 

� Einholung einer fachlichen Einschätzung des LFU gef ordert! 



Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“ 
Gemeinde Retzstadt, Landkreis Main-Spessart, Gemeinde Güntersleben, Landkreis Würzburg

Gutachten LFU
− Einschränkung VRG Bodenschätze durch Gasleitung (150 m) und ansteigenden Abraum-Mächtigkeiten

� Streichung Teilfläche bei Fortschreibung Kapitel Bodenschätze
− Abbaubares Rohstoffpotenzial im Süden, im Bereich nordwestlich „Pfanne“, westlich des Barthelsbildes nach Süden 

bis zum Höhenpunkt 321 
− Flächenanteil im Südwesten (Höhenlagen > 360 m NN) werden ungünstiger bewertet als bei Piewak
Vorschlag für mögliches VRG : Abraummächtigkeit von max. 15 m, meist um 10 m. Bei max. Abbautiefe bis 265 m NN 
und Gelände-Höhe zwischen 330 und 340 m NN ergibt eine abbaubare Mächtigkeit des Unteren Muschelkalks
von 55 bis 65 m bei max. 15 m Überdeckung
� östlich an VRG WK 8 angrenzend, jedoch Überlagerung im 300 m Sprengpuffer
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Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“ 
Gemeinde Retzstadt, Landkreis Main-Spessart, Gemeinde Güntersleben, Landkreis Würzburg

Regionalplanerische Beurteilung  (Region Würzburg):
− Gewinnungsflächen (Unterer Muschelkalk) gehen zur Neige. 

− Sicherung der Versorgung mit oberflächennahen Rohstoffen sowie die Ordnung und 
Koordinierung der Rohstoffgewinnung liegen im öffentlichen Interesse. 

− Die zur Deckung des derzeitigen und künftigen Bedarfs benötigten Bodenschätze sollen erkundet, 
erschlossen und gegenüber anderen raumbedeutsamen Vorhaben - auch zur Erhaltung 
bestehender Betriebe und Arbeitsplätze - durch die Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten gesichert werden. 

− Mit der Erweiterung einer Rohstofffläche und der Streichung der Rohstofffläche in Bereichen mit 
eingeschränkter Abbausituation kann dem flächensparenden Abbau Rechnung getragen und die 
Rohstoffbasis für bestehende Unternehmen gesichert werden.

� Einstellung der Erweiterung (und Streichung von Teilflächen) des VRG „Unterer Muschelkalk“ 
CA5, u „Südöstlich Retzstadt“ in die  kommende Fortschreibung Kapitel Bodenschätze

� Im Abwägungsprozess  können sich u.a. Änderungen (z.B. am Flächenzuschnitt) ergeben

� Daher keine Streichung des VRG WK 8 – jedoch Einstellung der Rohstoffbelange in die 
Abwägung!
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Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“ 
Gemeinde Retzstadt, Landkreis Main-Spessart, Gemeinde Güntersleben, Landkreis Würzburg

Beschlussvorschlag 4.8.3

Das Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt“ ist aufgrund entgegenstehender Rohstoffbelange
im Bereich östlich der Hochspannungsleitung auf ein Vorbehaltsgebiet herabzustufen:
� Vorbehaltsgebiet WK 8a „Südöstlich Retzstadt“.

Begrenzt wird das Vorbehaltsgebiet in Richtung Süden von dem rechtskräftig ausgewiesenen Sondergebiet 
für Windkraftnutzung (5. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Retzstadt), das weiterhin als 
Vorranggebiet im Regionalplanentwurf festgelegt ist.

Ergänzende Hinweise  für Umweltbericht und Begründung zu B X 5.1.3 und 5.1.4 s. Unterlage „Beschlussvorschläge“

Beschluss VV vom 15.10.2013 Beschluss PA am 16.10.20 14 Beschlussvorschlag für PA am 7.05.2016
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Vorranggebiet WK 9 „Südwestlich Himmelstadt“ 
Gemeinde Himmelstadt, Landkreis Main-Spessart

Einwand: Betroffenheit von ökologisch hochwertigen Waldflächen, ablehnende Stellungnahme aus
1. Anhörungsverfahren wird aufrecht erhalten

RVP: Einwand wurde bereits im 1. Anhörungsverfahren behandelt/abgewogen. Geänderte Teile des 
Fortschreibungsentwurfs werden nicht berührt. Einwand stellt auch keinen neuen in der Abwägung zu 
berücksichtigenden Belang dar � Verweis auf Stellungnahme im 1. Anhörungsverfahren 

Beschlussvorschlag 4.9.3 

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet
WK 9 „Südwestlich Himmelstadt“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 10 „Nördlich Stadelhofen“             Stadt Karlstadt und Gemeinde Steinfeld, Landkreis Main-Spessart

Vorranggebiet WK 11 „Südlich Steinfeld“                    Gemeinde Steinfeld, Landkreis Main-Spessart

Vorranggebiet WK 13 „Nordwestlich Duttenbrunn“    Markt Zellingen, Gemeinde Urspringen, Landkreis Main-Spessart

Einwand: Umzingelung
RVP: Nach Überprüfung anhand der örtlichen Situation (Topographie, Wald als Sichtkulissen) werden Orientierungswerte 
hinsichtlich Umzingelung eingehalten, die Grenze der visuellen Belastbarkeit des Raumes erreicht.

Beschlussvorschlag 4.10.3 , 4.11.3, 4.13.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an den Gebietsfestlegungen.
Im Umweltbericht (Datenblatt) ist die getroffene Aussage zu möglichen Beeinträchtigungen durch visuelle 
Überlastungserscheinungen und ein vollständiges Einkreisen von Orten um die in der Abwägung vorgenommene 
differenzierte Betrachtung zu ergänzen.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 12 „Nördlich Urspringen“
Vorranggebiet WK 12a „Nordöstlich Roden“
Vorbehaltsgebiet WK 12b „Nordöstlich Roden“
Vorbehaltsgebiet WK 29 „Nördlich Urspringen“ Gemeinden Urspringen und Roden, Landkreis Main-Spessart

Einwände: VBG 12b ggf. strukturreicher Wald (sensibel zu behandeln), Brutplatz Wespenbussard, VRG/VBG WK 12a und 12b 
halten 10 H nicht ein � Streichung
RPV: strukturreicher Wald begründet VBG 12b, Brutplatz Wespenbussard Hinweis, 10H kein Grund für Streichung VBG/VRG

Beschlussvorschlag 4.12.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an den Gebietsfestlegungen.
Im Umweltbericht (Datenblatt) und in der Begründung zu B X 5.1.4 RP 2 (G)
- ist der Hinweis auf die Überlagerung des Vorbehaltsgebietes WK 12b mit einem vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiet für die   
Wasserversorgung zu streichen, da der wasserwirtschaftliche Vorbehalt entfällt.
- ist der Hinweis aufzunehmen: Bei dem Vorbehaltsgebiet WK 12b „Nordöstlich Roden“ ist auf Grund der Nähe zu einem 
Brutvorkommen des Wespenbussards mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen Prüfaufwand zu rechnen.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 14 „Nördlich Birkenfeld“ 
Gemeinde Birkenfeld, Landkreis Main-Spessart

Einwände: Hinweis auf Lage im Einzugsgebiet des Brunnens im Katzensteingrund, Ablehnung da Modellflugplatz östlich 
angrenzt / Einschränkung Flugverkehr

RVP: Modellflugplatz liegt 1.000 m westlich / Flugraum des luftrechtlich genehmigten Modellfluggeländes wird 
freigehalten

Beschlussvorschlag 4.14.3 
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen der geplanten Gebietsfestlegung für das 
Vorbehaltsgebiet WK 14: „Nördlich Birkenfeld“.

Das Datenblatt im Umweltbericht und die Begründung zu B X 5.1.4 ist um folgenden Hinweis zu ergänzen:
Das Vorbehaltsgebiet WK 14: „Nördlich Birkenfeld“ liegt im Einzugsgebiet des Brunnens im Katzensteingrund der 
Gemeinde Birkenfeld. Dieser Belang ist im Genehmigungsverfahren für konkrete Anlagentypen und -standorte 
entsprechend zu prüfen.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 15 „Nordwestlich Remlingen“
Gemeinde Remlingen, Landkreis Würzburg; Gemeinde Erlenbach b. Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart

Einwand: 10 H wird nicht eingehalten � Streichung
RPV: 10 H kein Grund für Streichung VBG/VRG

Beschlussvorschlag 4.15.3

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet WK 15 „Nordwestlich Remlingen“:

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 16 „Nördlich Uettingen“ Gemeinden Uettingen und Remlingen, Landkreis Würzburg

Einwände: u. a.  geschützter Landschaftsbestandteil „Stämmiggraben“ (harte Tabufläche) ausschneiden, Streichung VRG 16 
/ Festlegung vollständig als Ausschlussgebiet im Bereich Gemeinde Remlingen (Konzentrationsfläche im Bereich VRG
WK 15), Streichung VRG 16 wegen Rotmilanhorst und fehlender Grundstücksverfügbarkeit

RVP: vorgebrachte Aspekte wurden im 1. Anhörungsverfahren behandelt/abgewogen. Geänderte Teile des 
Fortschreibungsentwurfs werden nicht berührt. Einwände stellen keine neuen in der Abwägung zu berücksichtigenden 
Belange dar.
Informationen über Eigentumsverhältnisse liegen dem RPV nicht vor. Festlegung VRG/VBG dient langfristiger 
Flächensicherung, Eigentumsverhältnisse/Grundstücksverfügbarkeiten können auch kurzfristigen Änderungen unterliegen.
GLB „Stämmiggraben“ liegt außerhalb VRG WK 16 (Kein Umgebungsschutzpuffer).

Beschlussvorschlag 4.16.3 : Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet 
WK 16 „Nördlich Uettingen“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 17 „Südlich Leinach“ Gemeinde Leinach, Landkreis Würzburg

Einwände: Überprüfung Flächenanteile geschützte Biotope (Tabufläche), Bedenken wegen Kulissenwirkung zum 
landschaftsprägenden Schloss Veitshöchheim mit Schlosspark (Vorbelastung), Streichung VRG 16 wegen Rotmilanhorst 
und fehlender Grundstücksverfügbarkeit.

RVP: vorgebrachte Aspekte wurden im 1. Anhörungsverfahren behandelt/abgewogen. Geänderte Teile des 
Fortschreibungsentwurfs werden nicht berührt. Einwände stellen keine neuen in der Abwägung zu berücksichtigenden 
Belange dar. Geschütze Biotopflächen wegen Flächengröße < 5 ha nicht darstellbar / randliche werden herausgenommen.
Informationen über Eigentumsverhältnisse liegen dem RPV nicht vor. Festlegung VRG/VBG dient langfristiger 
Flächensicherung, Eigentumsverhältnisse/Grundstücksverfügbarkeiten können auch kurzfristigen Änderungen unterliegen.

Beschlussvorschlag 4.17.3 
Die zeichnerische Darstellung der WK 17 ist zu überprüfen (Festlegungen der VRG/VBG werden im Maßstab 1:100.000 mit 
einer "offenen" Signatur verbindlich, was in den Randbereichen zu einer gewissen "regionalplanerischen Unschärfe" führt) 
und das Biotop Nr. 6124-0080 „Osthang und Talende des Birkiggraben-Tals“ (Teilflächen gesetzlich gemäß § 30 BNatSchG 
i.V.m. Art. 23 BayNatSchG) vollständig als Ausschlussgebiet festzulegen. Neben der Anpassung der zeichnerischen 
Darstellung ergeben sich aus dem 2. Anhörungsverfahren keine Änderungen für das Vorranggebiet WK 17 „Südlich 
Leinach“.

Beschluss VV vom 15.10.2013 Beschluss PA am 16.10.2014       ���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet  WK 18 „Südöstlich Leinach“ Gemeinde Leinach, Landkreis Würzburg

Einwände: Streichung VRG 18 wegen Rotmilanhorst und fehlender Grundstücksverfügbarkeit. Biotopkartierte Hecken sind 
auch ABSP-Flächen und zu schonen. VRG grenzt an Anlagenschutzbereich VOR Würzburg an, daher im VOR belegen. 

RVP: Berücksichtigung Hinweis ABSP-Fläche. VRG 18 liegt außerhalb Anlagenschutzbereich VOR Würzburg (Hinweis), 
innerhalb VOR wurden lediglich VBG ausgewiesen. Informationen über Eigentumsverhältnisse liegen dem RPV nicht vor. 
Festlegung VRG/VBG dient langfristiger Flächensicherung, Eigentumsverhältnisse/Grundstücksverfügbarkeiten können 
auch kurzfristigen Änderungen unterliegen.

Beschlussvorschlag 4.18.3

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an der Gebietsfestlegung für das Vorranggebiet
WK 18 „Südöstlich Leinach“.

Das Datenblatt im Umweltbericht ist um folgenden Hinweis zu ergänzen: Überschneidung mit der ABSP Fläche (ergänzend 
zum Biotop 6124-0071 „Hecken im Flurbereich Bachwiesengraben“).

Die Begründung zu B X 5.1.4 (Anlagenschutzbereiche des zivilen Luftverkehrs) ist um folgenden Hinweis zu ergänzen:
VRG WK 18 grenzt direkt an den Anlagenschutzbereich der Navigationsanlage VOR Würzburg an. Je nach Verortung, 
Dimensionierung, Gestaltung von Bauvorhaben besteht Möglichkeit der Störung dieser Flugsicherungseinrichtung.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 19 „Südlich Helmstadt“ - Vorbehaltsge biet WK 31 „Nördlich Unteraltertheim“
Vorbehaltsgebiet WK 32 „Östlich Neubrunn“ Gemeinden Altertheim und Neubrunn und Markt Helmstadt, Landkreis Würzburg

Einwände: u.a. VRG grenzt an Anlagenschutzbereich VOR Würzburg an, daher im VOR belegen. Abstand zu VRG CA 1,u und 
VBG Gips GI 24 zu klein (300 m Puffer).

RVP: VRG 19 liegt außerhalb Anlagenschutzbereich VOR Würzburg (Hinweis), innerhalb VOR nur VBG ausgewiesen. Abstand 
zu VRG CA 1,u eingehalten (Abbaubereich weicht geringfügig ab), zu VBG Gips GI 24 ist kein Sprengschutzpuffer einzuhalten.

Beschlussvorschlag 4.19.3 
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an der Gebietsfestlegung für das Vorranggebiet
WK 19 „Südöstlich Leinach“.
Die Begründung zu B X 5.1.4 (Anlagenschutzbereiche des zivilen Luftverkehrs) ist um folgenden Hinweis zu ergänzen: 
Das VRG WK 19 grenzt direkt an den Anlagenschutzbereich der Navigationsanlage VOR Würzburg an. Je nach Verortung, 
Dimensionierung und Gestaltung von Bauvorhaben besteht daher die Möglichkeit der Störung dieser Flugsicherungseinrichtung. 

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss gem. PA vom 16.10.2016
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
48



Vorranggebiet WK 20 „Nordöstlich Dipbach“ Gemeinde Bergtheim, Landkreis Würzburg

Einwände: u.a. Ausweisung VRG im Bereich Bauernholz Gemarkung Prosselsheim (SO Windkraft geplant)  / 1.000 m Puffer 
um Bereich mit herausragendem Landschaftsbild zu groß. Georisiken. Kritisch Lage zur Zisterzienserabtei Heiligenthal 
(Vorbelastung)

RVP: vorgebrachte Aspekte wurden im 1. Anhörungsverfahren behandelt/abgewogen. Geänderte Teile des Fortschreibungs-
entwurfs werden nicht berührt. Einwände stellen keine neuen in der Abwägung zu berücksichtigenden Belange dar.
Lage SO Windkraft eindeutig im Ausschlussgebiet. Umgebungsschutzpuffer sichert fließende Übergänge. Beeinträchtigung 
Kulissenwirkung Zisterzienserabtei Heiligenthal durch Vorbelastung / keine Ausweitung Sichtsektor.

Beschlussvorschlag 4.20.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an den Festlegungen des VRG WK 20 „Nordöstlich Dipbach“ 
sowie dem weichem Ausschlusskriterium „Bereich mit herausragender Bedeutung für das Landschaftsbild + 1.000 m Puffer“.

Im Datenblatt des Umweltberichts ist die Liste der landschaftsprägenden Baudenkmäler um folgenden Hinweis zu ergänzen: 
„ehem. Zisterzienserabtei Heiligenthal (D-6-78-175-24, Haager Liste)“ 

Die Begründung zu B X 5.1.3 RP 2 (Z) ist um folgende Hinweise zu ergänzen: Es bestehen Hinweise auf Georisiken. Das 
Vorhandensein hier nichtrisskundiger Grubenbaue kann nicht ausgeschlossen werden. Im Einzelfall können daher besondere 
bauliche Anforderungen entstehen.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschlussvor PA am 16.10.2014 / 14.10.2015
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 21 „Südöstlich Bibergau“, Vorbehalts gebiet WK 21a „Südöstlich Bibergau“
Gemeinde Dettelbach, Landkreis Kitzingen

Einwände: Ablehnung (BI, Private) u.a. Gesundheit und Wohlbefinden (Lärm, Schattenschlag, Blinklichter, bedrängende 
Wirkung, Infraschall, Discoeffekt, Brand etc.), 10 H-Abstandsregelung, Landschaftsbild (Attraktivitätsminderung beeinträchtigt 
Erholung und Tourismus und mindert den Wert von umliegenden Grundstücken); Artenschutz (Vögel und Fledermäuse); 
Finanzielle Aspekte (Gerechtigkeitsempfinden und Wirtschaftlichkeit & Effizienz). Bedenken wegen Lage zum Ensemble 
Dettelbach mit landschaftsprägendem Denkmal Pfarrkirche.
RVP: Vorgebrachte Aspekte wurden im 1. Anhörungsverfahren behandelt/abgewogen. Geänderte Teile des Fortschreibungs-
entwurfs werden nicht berührt. Einwände stellen keine neuen in der Abwägung zu berücksichtigenden Belange dar.

Beschlussvorschlag 4.21.3: Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet WK 21 
„Südöstlich Bibergau“ und das Vorbehaltsgebiet WK 21a „Südöstlich Bibergau.
Hinweis: Im Beschluss 4.3213 (Vorbehaltsgebiet WK 42) fehlt der aufzunehmende Hinweis auf Georisken.

Vorbehaltsgebiet WK 35 „Nordwestlich Dettelbach“ Gemeinde Dettelbach, Landkreis Kitzingen

Beschlussvorschlag 4.30.3: Im Ergebnis des 2. Anhörungsverfahrens ergeben sich keine Änderungen. Die Streichung des 
Vorbehaltsgebietes WK 35 „Nordwestlich Dettelbach“ im Sinne der regionalen Gesamtabwägung aus Gründen von visuellen 
Überlastungserscheinungen und einem vollständigen Einkreisen von Orten sowie aufgrund entgegenstehender Belange des 
Artenschutzes, der Wasserwirtschaft, der Denkmalpflege und des Flugverkehrs und Festlegung als Ausschlussgebiet wird 
beibehalten.

Stand: gemäß Beschluss VV vom 15.10.2013

Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016
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Vorranggebiet WK 22 „Nordöstlich Prichsenstadt“
Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen

Keine Einwände

Beschlussvorschlag 4.22.3 
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen. An der Streichung des
Vorranggebietes WK 22 „Nordöstliche Prichsenstadt“ und der Festlegung als Ausschlussgebiet
wird festgehalten.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss für PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2) 51



Vorranggebiet WK 23 „Nordöstlich Martinsheim“ Gemeinde Martinsheim, Landkreis Kitzingen

Einwände: Ablehnung (BI, Private) u.a. Gesundheit und Wohlbefinden (Lärm, Schattenschlag, Blinklichter, bedrängende 
Wirkung, Infraschall, Discoeffekt, Brand etc.), 10 H-Abstandsregelung, Landschaftsbild (Attraktivitätsminderung beeinträchtigt 
Erholung und Tourismus und mindert den Wert von umliegenden Grundstücken); Artenschutz (Vögel und Fledermäuse); 
Finanzielle Aspekte (Gerechtigkeitsempfinden und Wirtschaftlichkeit & Effizienz). Reduzierung auf rechtskräftiges SO Wind.

RVP: Vorgebrachte Aspekte wurden im 1. Anhörungsverfahren behandelt/abgewogen. Geänderte Teile des Fortschreibungs-
entwurfs werden nicht berührt. Einwände stellen keine neuen in der Abwägung zu berücksichtigenden Belange dar / Raum für 
Repowering.

Beschlussvorschlag 4.23.3 
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorranggebiet WK 23 „Nordöstlich Martinsheim“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss vom 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet WK 24 „Nördlich Gräfendorf“ Gemeinde Gräfendorf Landkreis Main-Spessart

Einwände: Streichung u.a. wegen Planung WSG, Lage im Naturpark/Landschaftsbild Stufe 4, Siedlungspuffer zu 
Sondergebiet „Fremdenverkehr Seemühle“. Hinweis Habitat landkreisbedeutsamer Vogelarten

RVP: Wasserwirtschaftlicher Vorbehalt entfällt, Vogelhabitat direkt angrenzend, Berücksichtigung Siedlungspuffer

Beschluss VV vom 15.10.2013

Beschluss PA am 16.10.2014 Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016 
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Beschlussvorschlag 4.24.3

Das Vorranggebiet WK 24 „Nördlich Gräfendorf“ ist aufgrund zu berücksichtigender 
Erholungs- und Fremdenverkehrsbelange um den Bereich des Abstandspuffers von 
1.000 m um das Sondergebiet „Fremdenverkehr Seemühle“ zurückzunehmen und als 
Ausschlussgebiet festzulegen.

Größe VRG WK 24: 38 ha (vormals 49 ha)
Weitere Begründung: s. Beschlussvorschlag 4.24.3

Das Datenblatt im Umweltbericht ist um einen Hinweis auf das östlich angrenzende 
Habitat landkreisbedeutsamer Vogelarten (ASK Vögel) zu ergänzen.



Vorbehaltsgebiet WK 25 „Westlich Karsbach“ Gemeinde Karsbach, Landkreis Main-Spessart

Einwand: Bedenken wegen Festlegung als Vorbehaltsgebiet wegen Beeinträchtigung landschaftsprägender Denkmäler: 
Altstadt Gemünden a.Main, Burgruine Scherenburg, Burgruine Homburg, Schloss Höllrich

RVP: Festlegung unbeplantes Gebiet: denkmalpflegerische Belange ggf. im nachgeordneten Verfahren

Beschlussvorschlag 4.25.3

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für die Festlegung des ursprünglich geplanten 
Vorbehaltsgebietes WK 25 „Westlich Karsbach“ als unbeplante Fläche, sogenannte „weiße Fläche“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet WK 26 „Östlich Gänheim“ 
Stadt Arnstein Landkreis Main-Spessart

Einwand: Hofgut Ruppertzaint mit 1.000 m puffern entsprechend Weiler Dattensoll.

RVP: Wohnnutzungen im Außenbereich (Weiler, Einzelhöfe) werden
entsprechend dem regionalen Planungskonzept
mit 500 m Siedlungsabstand versehen.

Beschlussvorschlag 4.26.3 

Aus 2. dem Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorbehaltsgebiet WK 26 „Östlich Gänheim“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet WK 30 „Südöstlich Birkenfeld“
Gemeinde Birkenfeld, Landkreis Main-Spessart

Keine Einwände

Beschlussvorschlag 4.27.3 

Im Ergebnis des 2. Anhörungsverfahrens ergeben sich keine Änderungen. An der Streichung des Vorbehaltsgebietes
WK 30 „Südöstlich Birkenfeld“ und Festlegung als Ausschlussgebiet wird festgehalten.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss  PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2) 56



Vorbehaltsgebiet WK 33 „Nördlich Tauberrettersheim“
Gemeinde Tauberrettersheim, Stadt Röttingen, Landkreis Würzburg

Einwände: Streichung u.a. wegen 10 H-Regelung, Anwendung 2.000 m Puffer zum Taubertalrand, Jagdgebiet Rotmilan

RVP: VBG entspricht regionalem Konzept mit 1.000 m Puffer zum Taubertalrand, 10 H- Regelung und Lage im möglichen 
Jagdgebiet Rotmilan begründen keinen Ausschluss auf Regionalplanebene.

Beschlussvorschlag 4.28.3 
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen am Vorbehaltsgebiet
WK 33 „Nördlich Tauberrettersheim“ und an dem regionalen Planungskonzept (Kriterienkatalog).

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss  PA am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet WK 34 „Westlich Burggrumbach“
Gemeinde Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg

Einwand: Hinweis Bodendenkmale

RVP: Bereits im Umweltbericht (Datenblatt) enthalten.

Beschlussvorschlag 4.29.3

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorbehaltsgebiet WK 34 „Westlich Burggrumbach“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014
���� Beschluss für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
58



Vorbehaltsgebiet WK 36 „Südlich Gnötzheim“ Gemeinde Martinsheim, Landkreis Main-Spessart

Beschlussvorschlag 4.31.3 : Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen. Die Streichung des 
Vorbehaltsgebietes WK 36 „Südlich Gnötzheim“ im Sinne der regionalen Gesamtabwägung aus Gründen des visuellen 
Überlastungsschutzes und einem vollständigen Einkreisen von Orten und Festlegung als Ausschlussgebiet, wird beibehalten.

Vorbehaltsgebiet WK 37 „Südlich Unterickelsheim“ Gemeinde Martinsheim, Landkreis Kitzingen

Einwände: Ablehnung (u.a. Private) u.a. Gesundheit und Wohlbefinden (Lärm, Schattenschlag, Blinklichter, bedrängende Wirkung, 
Infraschall, Discoeffekt, Brand etc.), 10 H-Abstandsregelung, Umzingelung, Landschaftsbild (Attraktivitätsminderung beeinträchtigt Erholung 
und Tourismus und mindert den Wert von umliegenden Grundstücken); Artenschutz (Vögel und Fledermäuse); Finanzielle Aspekte 
(Gerechtigkeitsempfinden und Wirtschaftlichkeit & Effizienz). Erhöhung Abstandspuffer zum Gewerbegebiet auf 600 m (Gewerbegebiet
Region Westmittelfranken).

RVP: Vorgebrachte Aspekte wurden im 1. Anhörungsverfahren behandelt/abgewogen. Geänderte Teile des Fortschreibungsentwurfs 
werden nicht berührt. Einwände stellen keine neuen in der Abwägung zu berücksichtigenden Belange dar. Gewerbepuffer von 300 m
entspricht den Konzepten der Region Würzburg sowie der  Region Westmittelfranken.

Beschlussvorschlag 4.32.3 : Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorbehaltsgebiet
WK 37 „Südlich Unterickelsheim“.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet WK 38: „Westlich Rimpar“ Gemeinde Rimpar, Landkreis Würzburg

Einwände: Hinweis auf Überlagerung mit vorgeschlagenen VRG Wasserversorgung (keine grundsätzlichen Bedenken) 
und Georisiken

RVP: Hinweis auf Überlagerung mit VRG Wasserversorgung bereits in Begründung und Umweltbericht aufgenommen.

Beschlussvorschlag 4.33.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an den Festlegungen für das Vorbehaltsgebiet
WK 38: „Westlich Rimpar“.

Die Begründung zu B X 5.1.4 (G) ist um folgenden Hinweis zu ergänzen: Es bestehen Hinweise auf Georisiken. Das 
Vorhandensein hier nichtrisskundiger Grubenbaue (Kalksteinbergbau) kann nicht ausgeschlossen werden. Im Einzelfall 
können daher besondere bauliche Anforderungen entstehen.

Beschluss VV vom 15.10.2013
Beschluss PA am 16.10.2014 (14.10.2015)
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorranggebiet WK 39 „Nordwestlich Greußenheim “ Gemeinde Greußenheim, Landkreis Würzburg

Vorbehaltsgebiet WK 39a „Nordwestlich Greußenheim“

Einwände: Berücksichtigung Brutplatz gem. Gutachten. Verlagerung nach Osten wegen Rohstoffpotenzial. Streichung 
wegen Rotmilanhorst und fehlender Grundstücksverfügbarkeit.

RVP: Anpassung VRG/VBG gem. Bruthinweis bereits erfolgt (regionalplanerische Unschärfe). Rohstoffpotenzialflächen 
finden keine Berücksichtigung angesichts Energiewende. Informationen über Eigentumsverhältnisse liegen dem RPV 
nicht vor. Festlegung VRG/VBG dient langfristiger Flächensicherung, Eigentumsverhältnisse, Grundstücksverfüg-
barkeiten können auch kurzfristigen Änderungen unterliegen

Beschluss VV vom 15.10.2013

Beschluss am 16.10.2014
���� Beschlussvorschlag für PA am 07.05.2016

RPV Würzburg (2)
61Beschluss VV vom 16.10.2014

Beschlussvorschlag 4.34.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das
− Vorranggebiet WK 39 „Nordwestlich Greußenheim“
− Vorbehaltsgebiet WK 39a „Nordwestlich Greußenheim“



Beschlussvorschläge 4.35.3 , 4.36.3, 4.37.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen der Gebietsfestlegungen für die Vorbehaltsgebiete 
WK 40 „Westlich Effeldorf“, WK 41 „Östlich Rottendorf“, WK 42 „Nordwestlich Mainstockheim“

Die Begründung zu B X 5.1.4 (G) ist um folgende Hinweise zu ergänzen:   
Es bestehen Hinweise auf Georisiken. Das Vorhandensein hier nichtrisskundiger Grubenbaue (Kalksteinbergbau) kann 
nicht ausgeschlossen werden. Im Einzelfall können daher besondere bauliche Anforderungen entstehen.
Hinweis: Im Beschluss 4.37.3 (Vorbehaltsgebiet WK 42) fehlt der aufzunehmende Hinweis auf Georisken.

Beschluss VV vom 15.10.2013

Beschluss PA am 14.10.2015
���� Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016 RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet  WK 41 „Östlich Rottendorf“  
Gemeinden Dettelbach /Rottendorf, Landkreise Kitzingen /Würzburg

Einwände : Ablehnung ohne Begründung. Hinweise 
Georisiken, Lage im VOR Würzburg.

RVP: VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg

Vorbehaltsgebiet WK 42 „Nordwestlich Mainstockheim“
Gemeinde Mainstockheim, Landkreis Kitzingen

Einwände: Hinweise Georisiken, Lage im VOR Würzburg.

RVP: VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg

Vorbehaltsgebiet  WK 40 „Westlich Effeldorf“ Gemeinden Dettelbach /Rottendorf, Landkreise Kitzingen /Würzburg

Einwände: Ablehnung u.a. wegen Artenschutz (Wiesenweihe). Hinweis Georisiken. Lage im VOR Würzburg.

RVP: Aufgrund Lage im VOR Würzburg und Nähe zum Schwerpunktgebiet Wiesenweihe erfolgte Festlegung als VBG.



Vorbehaltsgebiet WK 43 „Nordwestlich Buchbrunn“ Gemeinden Buchbrunn/Mainstockheim, Landkreis Kitzingen

Einwände: Forderung Überprüfung Ausschluss/Erweiterung bis Höhe GLB (WKA im Genehmigungsverfahren). 
Hinweis auf Lage im VOR:

RVP: Überprüfung am Konzept: Umgebungsschutzpuffer um GLB entfällt. VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg.

Beschlussvorschlag 4.38.3:
Der geschützte Landschaftsbestandteil „Hecken- und Baumbestand, Streuobstgarten am Eichelberg“ ist, entsprechend 
den Festlegungen im Kriterienkatalog des Planungskonzepts, flächig, jedoch ohne weitere Schutzabstände 
(Umgebungsschutzpuffer 200 m), zu behandeln. Daher wird das Vorbehaltsgebiet WK 43 „Nordwestlich Buchbrunn“ 
entsprechend der einheitlichen Handhabe angepasst.
Das VBG WK 43 wird in Richtung Osten geringfügig erweitert (ca. 200 m). Begrenzt wird das VBG WK 43 von dem 
Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet bzw. dem geplanten Vorranggebiet Wasserversorgung in Richtung Norden, dem 
geschützten Landschaftsbestandteil „Hecken- und Baumbestand, Streuobstgarten am Eichelberg“ bzw. dem 
Siedlungsabstand von 1.000 m zu Wohnbauflächen in Richtung Osten und Süden. 

Beschluss VV vom 14.10.2015 Beschlussvorschlag für PA am 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet  WK 44 “Nördlich Theilheim“ Gemeinde Theilheim, Landkreis Würzburg

Einwände: Hinweis Lage im VOR-Würzburg. Reduzierung Rohstoffpotenzialfläche, 
RVP: VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg. Rohstoffpotenzialfläche begründet keinen Ausschluss (Energiewende)

Beschlussvorschlag 4.39.3: Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen für das Vorbehaltsgebiet
WK 44 “Nördlich Theilheim“
_____________________________________________________________________________________________________

Vorbehaltsgebiet WK 45 „Nordwestlich Erlach“ Gemeinden Ochsenfurt/Sommerhausen, Landkreis Würzburg

Einwände: Reduzierung um 1.000 m Puffer Wanderfalke. Hinweis Lage im VOR-Würzburg, Einzugsgebiet Wasserversorgung

Beschluss PA vom 14.10.2015
���� Beschlussvorschlag für PA 05.07.2016

RVP: Artenschutz: Brut 2014 zerstört. Puffer betrifft lediglich 
Bereich mit bestehenden WKA (2009). Artenschutz greift im 
Repowering nach ca. 20- 25 Jahren (2029) � Vorbehalt.
VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg.

Beschlussvorschlag 4.40.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine 
Änderungen an der geplanten Gebietsfestlegung für das 
Vorbehaltsgebiet WK 45 „Nordwestlich Erlach“.

Das Datenblatt im Umweltbericht sowie die Begründung zu
B X 5.1.4 sind um folgende Hinweise zu ergänzen:
− Das Vorbehaltsgebiet WK 45 „Nordwestlich Erlach“ liegt im 

Einzugsgebiet der Wasserversorgungsanlage „Alten Berg 
Steige“ der Stadt Eibelstadt. Dieser Belang ist im 
Genehmigungsverfahren für konkrete Anlagentypen und -
standorte entsprechend zu prüfen.

− […] und aufgrund der Nähe zu einem Brutnachweis des 
Wanderfalken […]

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet  WK 46 „Östlich Kaltensondheim“
Gemeinde Biebelried, Landkreis Kitzingen

Einwände: Kritisch hinsichtlich Arten- und Biotopschutz, Lage in Landschaftsbildzone 4. Hinweis Lage im VOR-Würzburg und 
Einzugsgebiet Wasserversorgung.

RVP: VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg und der natur- und artenschutzrechtlichen und der besonderen Bedeutung des 
Landschaftsbildes.

Beschluss PA vom 14.10.2015
���� Beschlussvorschlag für PA 05.07.2016

Beschlussvorschlag 4.41.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine 
Änderungen der geplanten Gebietsfestlegung für das 
Vorbehaltsgebiet WK 46 „Östlich Kaltensondheim“

Das Datenblatt im Umweltbericht sowie die Begründung zu
B X 5.1 sind um folgenden Hinweis zu ergänzen:
Das Vorbehaltsgebiet WK 46 „Östlich Kaltensondheim“
liegt im Einzugsgebiet der Wasserversorgungsanlage
„In der Klinge“ der Stadt Kitzingen (LKW Kitzingen GmbH). 

RPV Würzburg (2)
65



Vorbehaltsgebiet  WK 47 „Südwestlich Hopferstadt“
Gemeinde Sonderhofen, Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg

Einwände: Ablehnung aufgrund umgebendes Wiesenweiheschwerpunktgebiet und SPA –Gebiet „Ochsenfurter und 
Uffenheimer Gau und Gäulandschaft NÖ Würzburg“ (Einhaltung Puffer). Hinweis Lage im VOR-Würzburg. Zustimmung nur bei 
Vorrang SO Windkraft der VG Aub.

RVP: VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg und der zu berücksichtigen Belange des Artenschutzes. 1.000 m Prüfbereiche 
der Wiesenweihe liegen außerhalb des VBG. VBG mit WKA belegt (2011/2014) Artenschutz greift im Repowering nach ca. 20-
25 Jahren (2031) � Vorbehalt. Rechtskräftige Sondergebiete „Windkraft“ genießen Bestandsschutz.

Beschluss PA vom 14.10.2015

Beschlussvorschlag 4.42.3
Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine 
Änderungen für das Vorbehaltsgebiet WK 47 „Südwestlich 
Hopferstadt“.

In der Karte 2 b „Siedlung und Versorgung - Windkraftnutzung“ 
(Anhang zur Anlage zu § 1 der Verordnung B X 5.1 RP 2) sowie 
in der Erläuterungskarte „Tabuzonen und Potenzialflächen für 
Windkraftnutzung“ (Anlage 2.1 zur Begründung) ist das 
rechtskräftige Sondergebiet für Windkraftnutzung (gemeinsamer 
Flächennutzungsplan der Mitgliedsgemeinden der VG Aub) 
darzustellen.

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet  WK 48: „Südwestlich Uengershausen “
Gemeinde Geroldshausen, Markt Reichenberg, Landkreis Würzburg

Einwände: Berücksichtigung 500 m Bereich um luftrechtlich gesichertes Fluggelände „Uengershausen“ (Herausnahme aus 
der Potenzialfläche) Flugsportclub Würzburg e.V., Luftsportverband). Vorkommen kollisionsgefährdeter Vogel- und 
Fledermausarten möglich.

RVP: VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg und Artenschutz. Gemäß Planungskonzept sind die festgesetzten Flugräume 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen, gehen aber in die Abwägung ein � Ausschluss Bereich außerhalb VBG WK 48. 
Freihaltung eines darüberhinausgehenden Bereichs von 500 m regionalplanerisch nicht begründet. Luftamt Nordbayern erhebt 
keine Einwände.

Beschlussvorschlag 4.43.3 : Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an den Festlegungen für das
Vorbehaltsgebiet WK 48: „Südwestlich Uengershausen“.

In die Begründung zu B X 5.1.4 RP 2 (G) ist folgender Hinweis aufzunehmen: Nördlich des Vorbehaltsgebietes WK 48 liegt der 
Flugraum des luftrechtlich genehmigten Modellfluggeländes Uengershausen (Reichenberg). Im Rahmen der Einzelfallprüfung 
sind  ggf. erforderliche Sicherheitsabstände zum Fluggelände zu berücksichtigen.“

Beschluss PA vom 14.10.2015
���� Beschlussvorschlag für PA 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet  WK  49: „ Nordöstlich Unteraltert heim“ Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg

Einwände: Ablehnung wegen Überlagerung VBG Gips GI 24: nachgewiesene, bedeutende Lagerstätte, Planung untertägiger 
Gipsabbau geplant � Gipsabbau mittelfristig nicht gewährleistet, Repowering größeres Gewicht. Georisiken. Hinweis Lage im 
VOR Würzburg. Teilweise Überlagerung mit geplante Zone IIIB WSG Waldbrunn � Einzelfallprüfung oder Ausschluss.

RVP: VBG aufgrund Lage im VOR Würzburg und im Bereich geplanter WSG Zone IIIB (Einzelfallprüfung läuft).

VBG WK 49 mit zeitlicher Befristung im Bereich Kompromissfläche (Abstimmung Firma Knauf) des VBG Gips
- Sicherung zusammenhängender Kern Gipslagerstätte (Abbaubereich etwa 2020 bis 2023)
- Zugangsmöglichkeiten über Schrägstollen (südlich Waldbrunn) uneingeschränkt, unabhängig von Inbetriebnahme gesichert
- Befristung von 25 Jahren orientiert sich am Zeitraum Planung/Genehmigung ca. 2 Jahre ab 2016 � bis Jahr 2043
- mit zeitlicher Abfolge wird beiden Belangen Rechnung getragen
- Parallelaufstellung FNP/B-Plan und Genehmigungsverfahren (3 WKA) mit entsprechender Befristung
- Vergleich mündliche Verhandlung 4. Kammer VG Würzburg am 22.07.2015: Vereinbarkeit VBG „Gips“ / VBG „Wind“

Beschluss PA vom 14.10.2015 ���� Beschlussvorschlag für PA 05.07.2016

RPV Würzburg (2)
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Vorbehaltsgebiet  WK  49: „ Nordöstlich Unteraltert heim“ Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg

Beschlussvorschlag 4.44.3

Aus dem 2. Anhörungsverfahren ergeben sich keine Änderungen an den Festlegungen zum 
Vorbehaltsgebiet  WK 49: „ Nordöstlich Unteraltertheim“.

In die Verordnung unter B X 5.1.4 RP 2 (G) und in der „Karte 2 b „Siedlung und Versorgung -
Windkraftnutzung“ (Anhang zur Anlage zu § 1 der Verordnung) ist folgender Passus aufzunehmen:
Vorbehaltsgebiet mit einer zeitlichen Befristung auf 25 Jahre, d.h. bis zum Jahr 2043.
Als Folgenutzung wird Ausschlussgebiet für Windkraftnutzung festgelegt.
(Hinweis: In der „Karte 2 b „Siedlung und Versorgung - Windkraftnutzung“ noch zu ergänzen)

Die Begründung zu B X 5.1.4 RP 2 (G) ist um folgenden Passus zu ergänzen:
Diese Befristung orientiert sich an einem für Planung, Genehmigung, Bau und Inbetriebnahme der 
Windkraftanlagen regelmäßig benötigten Zeitraum von rund zwei Jahren, ausgehend von einem 
verbindlichen Regionalplan im Jahr 2016. Somit ist zwischen 2018 und 2043 eine 25-jährige Betriebszeit 
möglich.

In das Datenblatt zum Umweltbericht und in die Begründung zu B X 5.1.4 RP 2 (G) ist folgender Hinweis 
aufzunehmen:
Der nördliche Teil des Vorbehaltsgebietes WK 49 „ Nordöstlich Unteraltertheim“ liegt in einem beantragten 
Wasserschutzgebiet (Zone IIIB) der Gemeinde Waldbrunn. Dieser Belang ist im Genehmigungsverfahren 
für konkrete Anlagentypen und -standorte entsprechend zu prüfen. 

RPV Würzburg (2)
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Übersicht Vorrang- und Vorbehaltsgebiete (Stand: 05. 07.2016)

RP Würzburg (2)
VRG/VBG
Windkraftnutzung

Erstentwurf
13.10.2013

Entwurf nach 1. Anhörung Entwurf nach
2. Anhörung

Beschluss 
16.10.2014

Beschluss 
14.10.2015

Beschlussvorschlag
05.07.2016

VRG 23 23 22 22

VBG 14 12 25 26

Fläche VRG 3.453 ha (1,1 %) 2.382 ha (0,8 %) 2.300 ha (0,75 %) 2.258 ha (0,74 %)

Fläche VBG 1.597 (0,5 %) 584 ha (0,2 %) 1.383 ha (0,45 %) 1.401 ha (0,46 %)

Fläche Ufr 306.163 ha

Fläche VRG+VBG
Anteil Ufr

5.050 ha
1,6 %

2.966 ha
1,0 %

3.683 ha
1,2 %

3.659 ha
1,2 %
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Die sog. 10 H-Regelung (Art. 82 Abs. 1 bis 5, Art. 83 Abs. 1 und Art. 84 Satz 3 BayBO) gilt auch in-
nerhalb der regionalplanerischen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete (sofern hier die Gemeinden nicht
über ihre Bauleitplanung eine Unterschreitung vorsehen) und ist im Rahmen von
Genehmigungsverfahren anzuwenden: D. h. in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten sind nicht an
jeder Stelle Windkraftanlagen in beliebiger Höhe zulässig. Die Konsequenzen der 10 H-Regelung für
die Regionalplanung lassen sich verdeutlichen, wenn ein typischer 10 H-Abstand betrachtet wird; d.h.
ein Mindestabstand von 2.000 m, um Standardanlagen von 200 m Höhe zu erfassen. Alternativ wird
auch ein Ab-tand von 1.500 m erfasst, um auch kleinere Anlagen zu berücksichtigen. Diese Prüfung
erfolgt auf der Maßstabsebene der Regionalplanung sehr grob mit einer näherungsweisen
Einzelfallermittlung anhand der Darstellungen im Flächennutzungsplan oder ATKIS-Ortslagen.
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Fortschreibung des Regionalplans Kapitel B X "Energieversorgung", Abschnitt 5.1 "Windkraftnutzung": 
Ausweisung von Ausschluss-, Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für  Windkraftnutzung

Art. 16 Abs. 5 Satz 5 Bayerisches Landesplanungsges etz:

Werden durch die Änderungen keine neuen Beachtenspflichten eingeführt oder bestehende verstärkt, 
kann von der erneuten Durchführung der Verfahren nach den Abs. 1 bis 6 abgesehen werden.

Erfasst werden die nachträgliche Aufnahme neuer Ziele, sowie die Änderung bereits vorgesehener Ziele , 
die zu einer stärkeren Rechtswirkung führen (z.B. die Vergrößerung eines Vorranggebietes oder die 
Erweiterung eines Adressaten eines Ziels � Erneutes Anhörungsverfahren).

Vorranggebiet WK 8 „Südlich Retzstadt � Abstufung auf ein VBG auf einer kleinen Teilfläche (24 ha)

Vorranggebiet WK 17 „südlich Leinach“ � Anpassung im Bereich regionalplanerischer Unschärfe (3 ha)

Vorranggebiet WK 24 „Nördlich Gräfendorf“ � Reduzierung um eine kleine Teilfläche (11 ha)

Vorbehaltsgebiet WK 43 „Nordwestliche Buchbrunn“ � kleinflächige Erweiterung (11 ha)

� Kein weiteres Beteiligungsverfahren erforderlich!
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Gesamtbeschlussvorschlag  zu TOP 2

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverban des Würzburg beschließt: 

− die Änderungsbegründung,
− die X-te Verordnung zur Änderung des Regionalplanes der Region Würzburg (2) vom… betreffend das 

Kapitel B X „Energieversorgung“ Abschnitt 5.1 „Windkraftnutzung,
− die „Karte 2 b „Siedlung und Versorgung - Windkraftnutzung“ (Anhang zur Anlage zu § 1 der 

vorgenannten Verordnung),
− die Begründung (samt Erläuterungskarte „Tabuzonen und Potenzialflächen für Windkraftnutzung“, 

„Übersicht zu der Bewertung der Potenzialflächen“, „Übersicht zu der Bewertung der Potenzialflächen 
im äußeren Anlagenschutzbereich der Flugnavigationsanlage VOR Würzburg“)

− den Umweltbericht,
− die Zusammenstellung und Bewertung der Stellungnahmen aus dem 2. Anhörungsverfahren,

in der Fassung gemäß der Beschlüsse des Planungsausschusses vom 05.07.2016. Dabei sind die heutigen 
Beratungsergebnisse zu berücksichtigen.

Der Planungsausschuss erteilt die Ermächtigung für etwa in diesem Zusammenhang erforderlich werdende 
redaktionelle Änderungen an den beschlossenen Vorlagen. 
Der Planungsausschuss beauftragt den Verbandsvorsitzenden und die Geschäftsstelle die 
Verbindlicherklärung für diese Verordnung zu beantragen und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Maßnahmen durchzuführen.
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TOP 3 Bericht zum Fortschreibungsbedarf des Regionalplans -
auch im Hinblick auf die Anpassung an das Landesentwicklungsprogramm LEP 2013

LEP 2013
5.2.1 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Bodenschätz e
(Z) In den Regionalplänen sind Vorrang - und Vorbehaltsgebiete für die Gewinnung von Steinen und 
Erden für den regional en und überregionalen Bedarf festzulegen.

Die heimischen Bodenschätze bilden wichtige Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
Bayerns. Die Sicherung der Versorgung mit oberflächennahen Rohstoffen sowie die Ordnung
und Koordinierung der Rohstoffgewinnung liegen daher im öffentlichen Interesse.
Diesem öffentlichen Interesse wird mit der Festlegung von Vorrang - und Vorbehaltsgebieten für die
Rohstoffgewinnung in den Regionalplänen entsprochen.

Regionalplan Würzburg: Kapitel B IV „Gewerbliche Wi rtschaft“
Abschnitt  2.1 "Gewinnung und Sicherung von Bodensc hätzen„  (Stand 15. April 2008)

Steine und Erden – wie Tone, Sande, Kiese und Natursteine – kommen in Bayern verhältnis-
mäßig häufig und in größerem Umfang vor. Sie sind über die Festlegung von Vorrang -
Und Vorbehaltsgebieten Bodenschätze (VRG und VBG Bodenschätze) für den regionalen und
überregionalen Bedarf mindestens für den Zeithorizont der Regionalpläne bedarfsabhängig
zu sichern.

RPV Würzburg (2) 74



Regionalplanfortschreibung
B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen “

Besprechung 16.03.1016
� Bayerisches Landesamt für Umwelt, Rohstoffgeologie (LfU),
� Regierung von Oberfranken, Bergamt
� Bayerischer Industrieverband Steine und Erden e.V.

Bedarf für eine Überprüfung und weitere regionalplanerische Sicherung im Rahmen einer 
Fortschreibung 
� in welchem Umfang
� für welche Rohstoffkategorien
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Regionalplanfortschreibung
B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen “

Sand und Kies:
In Unterfranken besteht ein erhöhter Handlungsbedarf bei Lagerstättenräumen für Sand und Kies in allen 
drei Regionen. Es sind nur noch wenige ausgewiesene abbauwürdige Flächen in Unterfranken 
vorhanden. Es wird keine Priorisierung einer Region bei der Rohstoffsicherung gesehen. Bedarf gibt es 
jedoch vor allem in den Ballungszentren.

Region 2:
Großflächig ausgebildete und abbauwürdige Lagerstättenräume für Sand und Kies sind im Vergleich zu 
südbayerischen Regionen nur in verhältnismäßig geringem Ausmaß vorhanden. Entsprechend dem 
geologischen Aufbau des Maintals stehen umfangreichere Sand- und Kieslagerstätten vor allem ab Lohr 
a. Main flussaufwärts bis etwa Erlabrunn an, und dann wieder südlich von Würzburg über Ochsenfurt bis 
zur Regionsgrenze in Richtung Schweinfurt.
� Problematisch in der Versorgung; insbesondere im Raum Würzburg und Kitzingen ist ein besonderer 

Bedarf festzustellen
� Begrenzte Lagerstätten und Zielkonflikte (u.a. Naturschutz und Landschaftspflege, Mensch/Wohnen, 

Wasserwirtschaft) engen den Spielraum für neue VRG/VBG ein

Erste Überprüfungen des LFU ergaben:
� einzelne VRG/VBG weitestgehend abgebaut
� VRG/VBG müssen überprüft werden (Geologie) � Streichung bzw. Ausweitung, ggf. Umstufung
� oftmals schlechte Datenlage (fehlende Bohrungen, Profile)
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Regionalplanfortschreibung
B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen “

Gips (Bergrecht):
Problem: Rauchgasgipse (REA-Gips; Abfallprodukt aus Kohlekraftwerken) sind zukünftig auf Grund der Energiewende 
(Herabfahren der Kohlekraftwerke auf Teillast bzw. Stilllegung) lang- und mittelfristig kaum mehr verfügbar.
Auch Keupergipse sind nicht mehr im erforderlichen Umfang vorhanden. Fehlmengen ca. 540.00 t pro Jahr.
� Wesentliche Bedeutung für die Region – und für die Bauwirtschaft – haben demnach die Minerale Gips und Anhydrit 

im Muschelkalk.

Abbau und die Aufbereitung (Brecheranlagen) des Gipses im Mittleren Muschelkalk erfolgt untertägig.
Obertägig befinden sich das Stollenmundloch der Zugangsrampe und die Verladeeinrichtungen. Über eine Siloanlage 
werden die Abbauprodukte in die Werke abtransportiert. Pfeiler zur Stützung des Deckgebirges sind  unerlässlich, um 
Tagesbrüche zu vermeiden.
Bei dem untertägigen Abbau handelt es sich um einen relativ oberflächennahen Abbau, so dass Zielkonflikte (bspw. 
Grundwasser) nicht völlig ausgeschlossen werden können.

� Sicherung der untertägigen Lagerstätten von hoher B edeutung; Nutzung sollte nicht durch andersartige 
Oberflächennutzungen ausgeschlossen oder eingeschrän kt  werden.

� Volkswirtschaftlich bedeutenden Gips- und Anhydritvo rkommen sind als VRG auszuweisen; andere 
Nutzungen treten hier mit ihren Ansprüchen hinter de m Gipsabbau zurück .

LFU: keine Erkundungsergebnisse 
Firma Knauf (Dr. Reimann, Bereichsleitung Rohstoffs icherung ): auf Grundlage durchgeführter Exploration werden 
Vorschläge zur Aufstufung von VBG zu VRG bei bedeutsamen Vorkommen sowie Streichungen von Gebieten ohne 
bauwürdige Ressourcen gemacht.
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Regionalplanfortschreibung
B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen “

Vorbehaltsgebiet GI24 „Nördlich Altertheim“ :
Sehr großes Gipsvorkommen von ca. 70 Mio. Tonnen, dass für die nächsten 70 Jahre den Standort in 
Iphofen sichern könnte.

Quelle: „Versorgung der heimischen Gipsindustrie mit Rohstoffen
Knauf Gips KG RPV Würzburg (2)
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Regionalplanfortschreibung
B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen “

Oberer Muschelkalk
Eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung besitzt der Abbau vom Oberen Muschelkalk, der der in den 
Räumen Würzburg und Ochsenfurt in Quaderkalk-Ausbildung vorkommt.

Das LfU schlägt vor, die ausgewiesenen VRG/VBG zu erhalten, ggf. leicht anzupassen.
Ein Forschungsprogramm zum Oberen Muschelkalk läuft; wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen. 
Oberer Muschelkalk ist ein überregional bedeutender Naturwerkstein mit zunehmender Bedeutung.

Unterer Muschelkalk
Der Untere Muschelkalks zieht sich etwa in der Mitte der Region von südwestlicher nach nordöstlicher 
Richtung von Triefenstein über Karlstadt in Richtung Hammelburg. 

Der Untere Muschelkalk besitzt erhebliche Bedeutung als Rohstoffgrundlage für die Bauindustrie, 
insbesondere als Schotter- und Zementrohstoff (Zementwerke bei Karlstadt und Lengfurt).
In den Regionen 2 und 3 gehen die Flächen zur Neige.

� VRG/VBG sind zu überprüfen: Mächtigkeit , Nutzungskonflikte � Erweiterung, Streichung 

Vorschlag: In die Fortschreibung B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen“ ist das 
Vorranggebiet  „Unterer Muschelkalk“ CA5,u „Südöstlich Retzstadt“ (Streichung/Erweiterung) 
einzustellen.
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Regionalplanfortschreibung
B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen “

Weiteres Vorgehen:

� Die Fortschreibung soll nach Rohstoffgruppen erfolgen. Fortschreibungsbedarf besteht in erster Linie 
in den Rohstoffgruppen „Sand und Kies“, „Gips und Anhydrit“, „Unterer und Oberer Muschelkalk“ 
(Anpassungen)

� Für eine gesicherte Planung/Fortschreibung der VRG/VBG (Auf- bzw. Abstufung, Erweiterung, 
Zurücknahme und zusätzliche Ausweisung wertvoller Lagerstättenreserven) sowie die Ausschöpfung 
der zulässigen bzw. gegebenen Abbaumöglichkeiten (u.a. Abbautiefen)
ist die Rohstofferkundung ist von wesentlicher Bedeutung. Da die Mächtigkeit und der Abraum je 
nach Standort variieren, sind standortbezogene Untersuchungen notwendig.

� Einholung Fachgutachten zur Rohstofffortschreibung  
(Vorlauf von etwa zwei Jahren nötig: Mittel für 2016 und 2017 zur Erkundung neuer Rohstoffflächen bereits verplant)

� Zusätzlich ist die Bedarfsprüfung - insb. Berechnung des Bedarfs - notwendig (s. LEP).
Laut LfU verändert sich der Bedarf stetig. Die Nachfrage nach Steine-Erden-Rohstoffen wird in hohem Maße durch die 
Bauwirtschaft bestimmt. Derzeit besteht bspw. auf Grund des Nachholbedarfs beim Wohnungsbau ein erhöhter Bedarf. 
Weiterhin fällt pro Jahr etwa 8 Mio. t recyclingfähiger Bauschutt in Bayern an. Angesichts des Gesamtbedarfs von
ca. 150 Mio t ist mit max. 10% Substitution durch recycelte Materialien zu rechnen.
Studie „Nachfrage nach Primär- und Sekundärrohstoffen der Steine-und-Erden-Industrie bis 2035 in Deutschland“. 
Abschätzung der zukünftigen Nachfrage nach Steine-Erden-Rohstoffen bis 2035. Ergebnis dieser Studie ist mitunter, 
dass der Bedarf insgesamt gleichbleibend ist, es jedoch regional große Unterschiede hinsichtlich des Bedarfs gibt. 

� Der Bayerische Industrieverband Steine und Erden e.V. führt derzeit eine Unternehmens- und 
Mitgliederbefragung durch, um Gebietsvorschläge, Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche sowie 
Informationen zur Rohstofferkundung abzufragen.
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